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1. EINFÜHRUNG UND RELEVANZ
Vermittlungsplattformen sind aus dem Alltag vieler Ver-
braucherinnen und Verbraucher1 nicht mehr wegzuden-
ken. Egal ob für die Buchung einer Reise, die Suche nach 
einer neuen Krankenversicherung oder die gemeinsame 
Nutzung eines Autos, für fast jede Dienstleistung gibt es 
eine Plattform, welche die schnelle und einfache Ver-
mittlung des passenden Angebots verspricht. Laut einer 
repräsentativen Befragung2 im Auftrag des Marktwäch-
ters Digitale Welt haben in den letzten zwei Jahren 
54 Prozent der deutschen Internetnutzer Vermittlungs-
plattformen genutzt, um Dienstleistungen zu buchen 
oder zu bestellen.3

Ungeachtet der Vorteile, die sich aus der Nutzung von 
Plattformen ergeben, verzeichnen die Verbraucherzent-
ralen immer wieder Probleme von Nutzern, wie Zuschrif-
ten, Beschwerden aus dem Frühwarnnetzwerk4 (FWN) 
und Daten einer eigens durchgeführten Verbraucherbe-
fragung2 belegen. Bei Buchungen über Vermittlungs-
plattformen wird davon berichtet, dass vermittelte An ge-
bote erheblich teurer sind als auf der Plattform 
ursprünglich dargestellt oder dass die Vertragskondi
tionen nicht deutlich genug sind. Verbraucher äußern 
außerdem Schwierigkeiten, bei Geschäften über Ver-
mittlungsplattformen zu erkennen, wer ihr eigentlicher 
Vertragspartner ist und worin die konkrete Leistung 
 besteht, die sie erhalten. Gerade im Reklamationsfall 
sorgen unklare Zuständigkeiten für Probleme, etwa weil 

1 Die im weiteren Text gewählte männliche Form bezieht sich immer 
zugleich auf Personen aller Geschlechter. Wir bitten um Verständnis für 
den weitgehenden Verzicht auf Mehrfachbezeichnungen zugunsten 
einer besseren Lesbarkeit des Textes. Diese Formulierungsregel gilt 
auch für Begriffe wie Nutzer oder Anbieter.

2 OnlineBefragung (CAWI) von 1.004 deutschsprachigen Internetnutzern 
ab 18 Jahren in Deutschland. Befragungszeitraum: 08.05. bis 
16.05.2019 und 18.06 bis 24.06.2019. Institut: hopp Marktforschung, 
Berlin. Statistische Fehlertoleranz: max. +/– 3 Prozentpunkte in der 
Gesamtstichprobe. 

3 Frageformulierung: „Haben Sie schon einmal auf einer Vermittlungs-
plattform im Internet Dienstleistungen gebucht oder bestellt und wenn 
ja, wann zuletzt?“ Verteilung der Antworten: „Ja, in den letzten zwei 
Jahren“: 54 %; „Ja, vor mehr als zwei Jahren“: 10 %; „Bisher noch 
nicht“: 32 %; „weiß nicht“ + „keine Angabe“: 4 %. Basis: 1.004 
Internetnutzer.

4 Beim Frühwarnnetzwerk (FWN) der Verbraucherzentralen handelt es 
sich um ein Erfassungs- und Analysesystem für auffällige Sachverhalte 
aus der Verbraucherberatung. Grundlage stellt eine ausführliche 
Sachverhaltsschilderung durch Beratungskräfte dar, die eine 
Kategorisierung sowie eine anschließende qualitative Analyse 
ermöglichen. Eine Quantifizierung der Daten aus dem FWN ist jedoch 
nicht möglich.

sich dann Plattform und Anbieter gegenseitig die Ver-
antwortung zuschieben. Einen vertieften Einblick in die 
 Verbraucherbeschwerden liefert eine Auswertung des 
Früh warnnetzwerks des MarktwächterSchwerpunkts 
Digit ale Dienstleistungen5.

Die Besonderheit der beschriebenen Phänomene liegt 
in ihrer plattformübergreifenden Relevanz. Sie beziehen 
sich nicht nur auf einzelne Webseiten oder Branchen, 
sondern betreffen Vermittlungsplattformen im Allge-
meinen. Diese Erkenntnisse decken sich mit anderen 
Untersuchungen, die ebenfalls Verbrauchernachteile bei 
der Nutzung von Online-Plattformen festgestellt haben. 
Beispielsweise ergab eine Untersuchung im Auftrag der 
EUKommission, dass die Verbraucher nur sehr wenig 
über die kommerziellen Interessen von Plattformen 
 wissen, aber dennoch namhaften Portalen6 vertrauen, 
wodurch sie anfällig für irreführende Informationen und 
unfaire Geschäftspraktiken sind.7 Die FriedrichEbert 
Stiftung legte 2018 eine Studie vor, in der Plattformen 
aus verbraucherrechtlicher Perspektive betrachtet wer-
den. Die Arbeit problematisiert unter anderem die Trans-
parenz von Rankings und die unklare vertragliche Rol-
lenverteilung von Verbraucher, Vermittler und An bieter.8 
Im gleichen Jahr führte das Bundeskartellamt eine Sek-
toruntersuchung von Vergleichsplattformen durch, bei 
der ebenfalls einige problematische Praktiken in den 
Bereichen Transparenz, Objektivität und Zuverlässigkeit 
ermittelt wurden, etwa der Einfluss von Provisionen auf 
die Darstellung von Ergebnissen oder die Verflechtung 
von Portalen.9 

Aufgrund der Beschwerden im Frühwarnnetzwerk und 
der Evidenz aus einer der vorliegenden Studie vorange-
stellten repräsentativen telefonischen Befragung10 vom 

5 Siehe: Problemfelder bei Vermittlungsplattformen – Eine Erhebung und 
Auswertung von Verbraucherbeschwerden, September 2019, 
Marktwächter Digitale Welt, VZ Bayern. https://www.marktwaechter.
de/problemfelderbeivermittlungsplattformen

6 Die Begriffe Portal, Plattform und Vermittlungsplattform werden in der 
gesamten Arbeit synonym verwendet.

7 Allen et al., 2018. 
8 Busch, 2018.
9 BKartA, 2018.
10 Telefonische Interviews (CATI Bus) mit 1.016 deutschsprachigen 

Internetnutzern ab 18 Jahren in Deutschland. Befragungszeitraum: 
27.03. bis 02.04.2019. Institut: Kantar Emnid, Bielefeld. Statistische 
Fehlertoleranz: max. +/– 3 Prozentpunkte in der Gesamtstichprobe.
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April 2019 hat das MarktwächterTeam der Verbraucher-
zentrale Bayern e. V. den Markt der Vermittlungsplatt
formen branchenübergreifend untersucht. Dabei wurde 
auf eine Kombination verschiedener empirischer Erhe-
bungsmethoden gesetzt: 

Zum einen wurden bei einer Webseitenanalyse 30 Platt-
formen11 aus den Bereichen Übernachtung, Mobilfunk
tarif, Stromtarif, Flug und Kredit sowohl aus Verbraucher-
sicht als auch aus juristischer Perspektive untersucht. 
Zum anderen fand eine repräsentative OnlineBefragung 
zu Bedürfnissen und Wissen der Verbraucher im Zusam-
menhang mit Vermittlungsplattformen statt, deren 
Ergebnisse ausführlich in einem eigenständigen Chart-
bericht dargestellt wurden.12 Abschließend führte die 
Verbraucherzentrale Bayern eine Fokusgruppe mit Ver-
tretern von Vermittlungsplattformen, Anbietern und Wis-
senschaftlern durch, in der die aufgeworfenen Probleme 
diskutiert wurden. Die Erkenntnisse aus den unter-
schiedlichen Erhebungsmethoden wurden schließlich 
mit dem Vorwissen aus der Fachliteratur zum vorliegen-
den Marktüberblick verdichtet.

11 Eine Liste der Untersuchten Webseiten befindet sich im Anhang.
12 Siehe: Erfahrungen von Verbrauchern mit Vermittlungsplattformen – 

Repräsentative OnlineBefragung des Marktwächters Digitale Welt, 
Schwerpunkt Digitale Dienstleistungen, Oktober 2019.

Im Folgenden wird zunächst genauer auf die methodi-
schen Ansätze und deren Umsetzung eingegangen. 
Unter Berücksichtigung der Verbraucherbeschwerden 
aus dem FWN wird dann in Kapitel 3 eine Typologie der 
verschiedenen Plattformen präsentiert. Sie beschreibt, 
welche Arten von Vermittlungsplattformen der Verbrau-
cher im Internet vorfindet und was diese ausmacht. Im 
Kapitel 4 wird genauer auf die Buchungsprozesse und 
die Vertragsabwicklung auf Vermittlungsplattformen ein-
gegangen. Im Kapitel 5 stehen die Finanzierung von 
Plattformen und die daraus entstehenden Kosten für 
den Verbraucher im Mittelpunkt. In den Kapiteln 6 und 7 
wird sowohl auf die Marktabdeckung eingegangen als 
auch erläutert, wie scheinbar eigenständige Plattformen 
miteinander in Beziehung stehen und was dies für den 
Verbraucher bedeutet. Schließlich wird in Kapitel 8 eine 
rechtliche Bewertung vorgenommen, bei der die Nut-
zungsbedingungen der Plattformen und die Darstellung 
des Vermittlungsangebots aus juristischer Sicht betrach-
tet werden.
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2. METHODE
Um zum einen mehr über die Probleme und Bedürfnisse 
der Verbraucher zu erfahren und zum anderen auch den 
Status quo des Plattformmarktes im Dienstleistungsbe-
reich analysieren zu können, wurde auf eine Kombina-
tion unterschiedlicher qualitativer und quantitativer 
Erhebungsmethoden gesetzt. Im vorliegenden Kapitel 
wird das jeweilige Erkenntnisinteresse und die Herange-
hensweise der einzelnen Erhebungen genauer erläutert.

2.1 REPRÄSENTATIVE BEFRAGUNG

Zunächst erfolgte im Mai und Juni 2019 eine repräsenta-
tive OnlineBefragung (CAWI) mit 1.004 deutschsprachi-
gen Internetnutzern ab 18 Jahren zur Nutzung und zu 
Erfahrungen mit Vermittlungsplattformen. Die Erhebung 
wurde vom Institut hopp Marktforschung Berlin im 
 Zeitraum 08.05. bis 16.05.2019 sowie vom 18.06. bis 
24.06.2019 durchgeführt. Die Fehlertoleranz beträgt 
maximal +/– 3 Prozentpunkte in der Gesamtstichprobe. 
Vermittlungsplattformen wurden hierbei als Webseiten 
definiert, die es dem Verbraucher ermöglichen verschie-
dene Dienstleistungen, wie Reisen, Flüge, Hotels, 
Finanzdienstleistungen, Energieverträge, Telekommuni-
kationsangebote oder Eintrittskarten für Veranstaltun-
gen zu vergleichen und zu buchen. Die Schwerpunkte 
der Befragung waren zum einen das Nutzerverhalten, 
also die Häufigkeit der Plattformnutzung und die Art der 
gesuchten Dienstleistungen. Zum anderen fokussierte 
die Befragung auf das Wissen der Verbraucher über Ver-
mittlungsplattformen, etwa über die Angebotsvielfalt 
oder das Zustandekommen des Rankings sowie die Ver-
braucherrechte, die Nutzern von Plattformen zustehen. 
Ferner wurden die Meinungen der Verbraucher zur 
Arbeitsweise der Vermittlungsplattformen und ihrer Dar-
stellung der Angebote abgefragt. Die jeweiligen Ergeb-
nisse finden sich in den Kapiteln drei bis sechs.13 

13 Ein detaillierter Chartbericht, in dem die gesamten Statistiken grafisch 
aufgearbeitet sind, findet sich in: Erfahrungen von Verbrauchern mit 
Vermittlungsplattformen – Repräsentative OnlineBefragung des 
Marktwächters Digitale Welt, Schwerpunkt Digitale Dienstleistungen, 
September 2019.

Nachdem mit Hilfe der Befragung erste Erkenntnisse 
erlangt werden konnte, wurde anhand zweier Webseiten
analysen – eine aus Verbraucherperspektive und eine 
aus juristischer Perspektive – die Darstellung und der 
Ablauf der Vergleichs- und Vermittlungsprozesse auf 
Onlineplattformen analysiert. 

2.2 VERBRAUCHERBEZOGENE UND 
JURISTISCHE WEBSEITENANALYSE

Bei der Webseitenanalyse wurden durch Mitarbeiter der 
Verbraucherzentrale Bayern je sechs Webseiten aus den 
fünf Kategorien Übernachtung, Mobilfunktarif, Energie, 
Flug und Kredit und somit 30 Buchungsprozesse bis zur 
Eingabe der persönlichen Daten durchlaufen, um die 
Transparenz der Vermittlungsportale zu prüfen. Da Such-
maschinen bei Internetnutzern eine zentrale Rolle spie-
len14, wurde zur Auswahl der Webseiten für jede der fünf 
Kategorien auf den Suchmaschinen Google und Bing 
nach einschlägigen Begriffen (Beispielsweise: „Ver-
gleich Strom“) gesucht und die Treffer der ersten fünf 
Ergebnisseiten berücksichtigt. Um die Relevanz der 
dabei erscheinenden Vermittlungsportale besser beur-
teilen zu können, wurden für alle Webseiten die aktuel-
len Seitenaufrufe mit Hilfe des Statistikdienstes Similar-
Web abgerufen. Als weitere Auswahlhilfe wurde geprüft, 
ob zu den gesammelten Webseiten Beschwerden im 
FWN vorliegen, um Plattformen, über die sich Verbrau-
cher bereits konkret beschwert haben, nicht außen vor 
zu lassen. Entscheidend für die Auswahl war jedoch pri-
mär die Kombination aus prominenter Platzierung und 
Anzahl der Seitenaufrufe. Da es sich hierbei um eine the-
oriegeleitete Auswahl handelt, kann kein Anspruch auf 
statistische Repräsentativität erhoben werden, vielmehr 
wurde angestrebt die relevantesten Webseiten der 
jeweiligen Branche abzudecken.15

14 Lewandowski, 2015, S. 3.
15 Sogenannte „Metasearcher“ ohne eigene Buchungsmöglichkeit sowie 

Webseiten, deren Hauptzielgruppen außerhalb Deutschlands liegen, 
wurden exkludiert. Da nicht nach Domainnamen sondern nach 
inhaltlichen Stichworten gesucht wurde, ist nicht auszuschließen, dass 
einzelne Vermittlungsplattformen die vom Verbraucher auch direkt 
aufgerufen oder explizit gesucht werden können, nicht erfasst werden 
konnten.
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Prüfungskriterien und Vorgehen der 
 verbraucherbezogenen Webseitenanalyse

Bei der Webseitenanalyse aus Verbraucherperspektive 
stand vor allem die Darstellung und Sichtbarkeit rele-
vanter Informationen für den Verbraucher im Fokus. 
Etwa ob die Vertragspartner auf der Vermittlerwebseite 
deutlich gekennzeichnet sind oder die Sortierung der 
Angebote nachvollziehbar ist. Untersucht wurden die 
Buchungsprozesse von der Eingabe der Dienstleistung 
bis zur Eingabe der persönlichen Daten kurz vor 
Abschluss der Buchung. Prüfungskriterien waren die 
Themen Erkennbarkeit der Vertragspartner, Werbung/
Position 0, Rankingtransparenz, Marktabdeckung sowie 
Verflechtungen zwischen Vermittlungsplattformen. Zu 
jedem der genannten Themenfelder wurden mehrere 
konkret erhebbare Indikatoren festgelegt16, woraus zwei 
teilstandardisierte Erhebungsbögen (B2C und C2C, 
siehe 3.2) konstruiert wurden, die die verbraucherbezo-
gene Webseitenanalyse im Juli 2019 anleiteten.17 Diese 
lassen sich am besten anhand eines konkreten Bei-
spiels beschreiben. Bei dem Aspekt Werbung/Position 0 
wurde etwa abgefragt, ob ein Angebot vor der eigentli-
chen Listung platziert ist. Wenn ja, wurde geprüft, ob bei 
diesem eine Unterscheidung durch Farbe, Rahmen oder 
räumliche Trennung vorhanden ist. Die Antworten wur-
den jeweils systematisch nach dem Schema ja/nein in 
einem Erhebungsbogen notiert. Ferner wurde noch die 
Begründung für die Position 0 erhoben, beispielsweise 
„Top Leistung“. Bis auf das letzte Beispiel wurden die 
Indikatoren dichotom erfasst, um eine eindeutige Inter-
pretation der Daten zu ermöglichen. 

Die Analyse der 30 Webseiten wurde zwischen drei Sozi-
alforschern des Marktwächterteams aufgeteilt. Anhand 
vorher festgelegter Buchungsdaten für die jeweiligen 
Branchen durchliefen die Codierer die Buchungspro-
zesse auf den Vermittlungsplattformen und prüften die 
vorgegebenen Indikatoren anhand der Erhebungsbö-
gen. Diese wurde von zwei Codebüchern flankiert, die 
die einzelnen Indikatoren genauer erläutern und mit 
Hilfe von WebseitenScreenshots illustrieren. Zur Doku-

16 Beim Themenfeld Rankingtransparenz beispielsweise: Die Sortierlogik 
der Anbieterlistung ist gekennzeichnet: (ja/nein).

17 Da zwei der 30 untersuchten Webseiten aus dem C2C Bereich 
stammen, bei dem Verbraucher mit Verbrauchern Dienstleistungen 
austauschen, wurde eine abgewandelte Version des Erhebungsbogens 
erstellt, um Eigenheiten wie die Unterscheidung von privaten und 
gewerblichen Anbietern zu berücksichtigen. Entsprechend wurde auch 
eine abgewandelte Version des Codebuchs erstellt.

mentation wurden die Analysen per Screencast mitge-
schnitten. Am Ende wurden die Daten zusammengefügt 
und deren Plausibilität mit Hilfe der Videomitschnitte 
stichprobenartig geprüft.

Prüfungskriterien der juristischen 
 Webseitenanalyse

Die juristische Webseitenanalyse erfolgte im Juli 2019. 
Dabei wurden die Angaben in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Portale von einer Juristin des 
MarktwächterTeams geprüft und die Darstellung des 
Vermittlungsangebots in wettbewerbsrechtlicher Hin-
sicht beleuchtet, um mögliche Rechtsverstöße aufzude-
cken. Schwerpunkte waren die Art des Vertragstyps, 
Regelung der Haftung, Informationen zum Zustande-
kommen des Rankings sowie Verflechtungen von Platt-
formen. Darüber hinaus wurde die Erkennbarkeit von 
Werbung sowie die Kenntlichmachung von Provisions-
einflüssen auf das Ranking geprüft. Wie bei der verbrau-
cherbezogenen Webseitenanalyse basierte die Untersu-
chung auf einem teilstandardisierten Erhebungsbogen, 
der auf allen 30 Webseiten Anwendung fand. Die Ergeb-
nisse der juristischen Webseitenanalyse werden geson-
dert im Kapitel 8 „Juristische Webseitenanalyse“ aus-
führlich dargelegt.

2.3 FOKUSGRUPPE

Abschließend wurde im Juli 2019 eine Fokusgruppe, also 
eine moderierte Gruppendiskussion mit Plattformbetrei-
bern, Anbietern und Wissenschaftlern in München 
durchgeführt. Dadurch sollten zum einen weitergehende 
Hintergrundinformationen zur Arbeitsweise und dem 
Geschäftsmodell der Vermittlungsplattformen herausge-
funden werden, zum anderen bot sich so die Möglich-
keit, die Sichtweise der Plattform und der Anbieterseite 
zu erfahren und mit diesen die Ergebnisse der oben dar-
gestellten Untersuchungsteile zu diskutieren. Der Vorteil 
einer Fokusgruppe gegenüber Einzelinterviews ist unter 
anderem die Gruppendynamik, wodurch sich die Teil-
nehmer gegenseitig zu detaillierteren Meinungsäuße-
rungen anregen.18 Besetzt war die Fokusgruppe mit acht 
Teilnehmern, von denen drei die Vermittlungsplattfor-
men vertraten. Zwei Teilnehmer repräsentierten die Sicht 
der Anbieterseite, wozu auch ein Unternehmen gehörte, 
das seine Leistungen bewusst nicht auf Vermittlungs-

18 Scholl, 2015, S. 121.
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plattformen anbietet. Komplementiert wurde die Gruppe 
durch zwei Wissenschaftler aus dem Bereich des Wett-
bewerbs und des Reiserechts, sowie einer Vertreterin 
des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Durch 
die heterogene Zusammensetzung sollten verschiedene 
Sichtweisen auf die Plattformthematik berücksichtigt 
werden, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten. 
Schwerpunkte der Diskussion waren die Themen 
Geschäftsmodell und Ranking sowie Zuständigkeit und 
Verantwortung von Vermittlungsplattformen. Die Diskus-
sion wurde mit Hilfe eines Leitfadens moderiert und zur 
Sicherung der Ergebnisse aufgezeichnet. Um einen 
unbefangenen Meinungsaustausch zu ermöglichen, 
wurden die Ergebnisse anonymisiert. Die Aufzeichnung 
wurde anschließend von einem externen Dienstleister 
transkribiert. Ein Mitarbeiter der Verbraucherzentrale 
Bayern nahm danach eine qualitative Auswertung des 
Interviewtranskripts vor, bei der die zentralen Erkennt-
nisse der Fokusgruppe herausgearbeitet wurden.
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KURZÜBERSICHT DER METHODEN 

UNTERSUCHUNGSMETHODE: 
 VERBRAUCHERBEZOGENE UND 

 JURISTISCHE WEBSEITENANALYSE

Vorgehen:
Qualitative Webseitenanalyse auf Grundlage 
eines standardisierten Kategoriensystems 
 (Durchlauf der Buchungsprozesse bis zur Eingabe 
persönlicher Daten)

Erhebungszeitraum:
05.07 – 10.07.2019

Grundgesamtheit:
Auf dem deutschen Markt aktive Vermittlungs-
plattformen für Dienstleistungen 

Nettostichprobe:
30 Vermittlerwebseiten (darunter zwei C2C Platt-
formen) je sechs aus den Kategorien: 
 Übernachtung, Mobilfunktarif, Stromtarif, Flug 
und Ratenkredit

Webseitenauswahl:
Suche nach entsprechenden Stichworten auf den 
Suchmaschinen Google.de und Bing.de. Abgleich 
der ersten fünf Ergebnisseiten mit den Webseiten-
aufrufen des Statistikdienstes SimilarWeb und 
dem FWN 

m
UNTERSUCHUNGSMETHODE: 
 REPRÄSENTATIVE BEFRAGUNG

Vorgehen:
Repräsentative OnlineBefragung  
(CAWI = Computer Assisted Web Interview) 

Erhebungszeitraum:
08.05 – 16.05.2019 und 18.06 – 24.06.2019

Grundgesamtheit:
In privathaushalten in Deutschland lebende 
deutschsprachige Internetnutzer ab 18 Jahren 

Nettostichprobe:
1004 deutschsprachige Internetnutzer ab 
18  Jahren in Deutschland

Statistische Fehlertoleranz:
Max. +/– 3,1 Prozentpunkte in der Gesamtstich-
probe

Durchführendes Institut:
hopp Marktforschung, Berlin

m

UNTERSUCHUNGSMETHODE:  
FOKUSGRUPPENINTERVIEW 

Vorgehen:
Moderierte Gruppendiskussion mit Plattform
betreibern, Anbietern und Wissenschaftlern 

Erhebungszeitraum:
30.07.2019

Teilnehmer:
Acht Befragte

m
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3. VERMITTLUNGSPLATTFORMEN IM ÜBERBLICK
Allgemein kann man Plattformen als Orte bezeichnen, 
bei denen Angebot und Nachfrage zusammengebracht 
werden.19 Im Weißbuch des BMWi werden Digitale 
 Plattformen etwa als „internetbasierte Foren für digitale 
Interaktion und Transaktion“20 definiert. Um den weiten 
Plattformbegriff etwas einzuschränken, wird im vor
liegenden Marktüberblick der Fokus auf sogenannte 
„TransaktionsPlattformen“ gelegt. Darunter werden 
Plattformen verstanden, die das Zustandekommen von 
Verträgen und somit den Austausch von Waren und 
Dienstleistungen zwischen ihren Nutzern zum Ziel 
 haben.21 Nutzer sind hierbei der Verbraucher auf der 
 einen Seite und der Anbieter auf der anderen Seite, 
 wobei dieser sowohl als Unternehmer wie auch als pri-
vater Anbieter – also auch als Verbraucher – auftreten 
kann. Zu diesen – im Folgenden als Vermittlungsplattfor-
men – bezeichneten Akteuren zählen Buchungs und 
Vergleichsportale, aber auch Plattformen der Sharing 
Economy22, da diese ebenfalls Verträge zwischen ihren 
Nutzern vermitteln. 

Nicht miteinbezogen werden reine Bewertungsportale, 
auf denen keine Verträge geschlossen werden, und 
Online-Shops einzelner Anbieter. Stattdessen steht die 
Vermittlung von Dienstleistungen im Mittelpunkt.

3.1 ANGEBOTSSPEKTRUM VON 
 VERMITTLUNGSPLATTFORMEN

Plattformen vermitteln inzwischen alle erdenklichen 
Angebote, zum Beispiel Versicherungen, Fahrdienstleis-
tungen, Strom, Flüge, Handytarife, etc. Eine Reihe von 
Plattformen konzentriert sich dabei nur auf die Ver
mittlung einer spezifischen Dienstleistung, etwa Miet-
wagen oder DSLTarife. Daneben existieren Plattformen, 
die ganze Angebotssegmente wie Telekommunikations-
dienstleistungen oder Reisen vermitteln. Besucht der 
Verbraucher etwa ein Reiseportal, werden ihm dort 

19 SVRV, 2016, S. 24. 
20 BMWi, 2017, S. 21.
21 BKartA, 2016, S. 22–27.
22 Unter Sharing Economy wird allgemein die gemeinsame Nutzung von 

Gütern und Dienstleistungen verstanden. Onlineplattformen 
übernehmen dabei immer häufiger die Koordination und ermöglichen 
es so auch Privatpersonen ohne großen Aufwand Leistungen 
auszutauschen. Beispiele sind Mitfahrzentralen oder Übernachtungs-
plattformen. (Scholl et al. 2015).

diverse Hotels, Flüge oder Ferienwohnungen angeboten. 
Das Portal bietet dabei die Leistungen meist nicht selbst 
an, sondern stellt die Angebote anderer Anbieter für den 
Verbraucher zusammen. 

Eine dritte Art der Plattform konzentriert sich nicht auf 
eine Branche oder Dienstleistung, sondern vermittelt 
branchenübergreifend. Das ist etwa bei den großen Ver-
gleichsportalen der Fall, hier können ganz verschiedene 
Leistungen auf einer Plattform verglichen und erworben 
werden, zum Beispiel Versicherungen, Kredite und Pau-
schalreisen. 

DIENSTLEISTUNGSORIENTIERTE 
 VERMITTLUNGSPLATTFORM: 
Online-Plattform, die das Zustandekommen 
von Verträgen über Dienstleistungen 
 zwischen ihren Nutzern ermöglicht.
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Die Nutzung von Vermittlungsplattformen gestaltet sich 
dabei, nach Daten der Verbraucherbefragung, wie folgt: 
54 Prozent aller befragten Internetnutzer gaben an, in 
den letzten zwei Jahren auf einer Vermittlungsplattform 
etwas bestellt oder gebucht zu haben.23 Dabei wurden 
durchschnittlich 5,3 Buchungen bzw. Bestellungen vorge-
nommen. 32 Prozent haben bisher noch nie etwas auf 
einer Vermittlungsplattform gebucht oder bestellt, knapp 
jeder Zehnte (9 %) gab fehlendes Vertrauen in die Platt-
form als Grund an.24 Bezogen auf die letzte Buchung, 
ergab die Verbraucherbefragung folgende Verteilung: Am 
häufigsten wurden Vermittlungsplattformen für Hotelbu-
chungen genutzt (22 %), außerdem beliebt waren Platt-
formen für Energie und Stromverträge (18 %), Versiche-
rungen (13 %) und Pauschalreisen (11 %).25

23 Frageformulierung: „Haben Sie schon einmal auf einer Vermittlungsplatt-
form im Internet Dienstleistungen gebucht oder bestellt und wenn ja, 
wann zuletzt?“ Verteilung der Antworten: „Ja, in den letzten zwei 
Jahren“: 54 %; „Ja, vor mehr als zwei Jahren“: 10 %; „Bisher noch nicht“: 
32 %; „weiß nicht“ + „keine Angabe“: 4 %. Basis: 1.004 Internetnutzer.

24 Frageformulierung: „Was spricht aus Ihrer Sicht gegen die Nutzung von 
Vermittlungsplattformen?“ Verteilung der Antworten: „kein Bedarf“: 
14 %; „Es spricht nichts dagegen“: 12 %; „Unsicherheit/Mangel an 
Vertrauen“: 9 %; „ich suche/vergleiche lieber selbst“: 6 %; „Sonsti-
ges“: 5 %; „kenne ich nicht/weiß zu wenig darüber“: 3 %; „mangelnde 
Unabhängigkeit/ werden bezahlt“: 3 %; „fehlender persönlicher 
Kontakt/Ansprechpartner“: 3 %; „Intransparenz“: 2 %; „Selektive 
Auswahl“: 1 %; „Angst vor Datenmissbrauch“: 1 %; Gefühl, von der 
Darstellung manipuliert zu werden“: 1 %; „keine Angabe“: 43 %. Basis: 
318 Internetnutzer, die bisher noch nie etwas auf einer Vermittlungs-
plattform gebucht oder bestellt haben. 

25 Frageformulierung: „Denken Sie bitte an die letzte Buchung, die Sie auf 
einer Vermittlungsplattform getätigt haben. Was für eine Art von 
Dienstleistung war das?“ Verteilung der Antworten: „Hotelbuchungen“: 
22 %; „Energie/Stromversorger“: 18 %; „Versicherungen“: 13 %; 
„Pauschalreise“: 11 %; Tickets für Veranstaltungen“: 6 %; „Telefon/
Handyvertrag“: 6 %; „Flugbuchungen“: 6 %; „Finanzdienstleistungen“: 
4 %; „Autovermietung“ 4 %; „Wohnungsvermietung/Immobilien“ 3 %; 
„Sonstiges“: 3 %; „Internetvertrag“: 3 %. Basis: 643 Nutzer, die schon 
einmal etwas auf einer Vermittlungsplattform bestellt haben.

3.2 NUTZERGRUPPEN VON VERMITT-
LUNGSPLATTFORMEN

Vermittlungsplattformen bringen unterschiedliche Nut-
zergruppen zusammen. Es existieren dabei drei Konstel-
lationen, die regelmäßig auf Plattformen vorzufinden 
sind: Verbraucher und Unternehmen, Verbraucher und 
Verbraucher sowie Mischformen aus beiden Nutzergrup-
pen.26 

3.2.1 Verbraucher und Unternehmer

Unter die erste Kategorie fallen Plattformen, auf denen 
Verbraucher und Unternehmen miteinander Kontakt 
 aufnehmen können, auch Business to Consumer (B2C) 
genannt. Die Plattformbetreiber ermöglichen es den 
 Unternehmen, deren Angebot auf ihrer Plattform an zu-
bieten. Entscheidet sich der Verbraucher für eines der 
Angebote, kann er dieses in der Regel direkt über die 
Plattform bestellen und bezahlen. Der Vertrag wird 
 jedoch grundsätzlich mit dem dienstleistenden Unter-
nehmen geschlossen. Zudem kann es sein, dass der 
Plattformbetreiber selbst als Anbieter auf seinem Portal 
auftritt. Abindenurlaub.de ist ein Beispiel für solch 
eine Plattform. Hier können unter anderem diverse 
 Urlaubsreisen verglichen und gebucht werden. Durch 
den Reiseanbieter Tourini ist aber auch ein hauseigener 
Anbieter auf der Plattform vertreten.27 

26 Darüber hinaus existieren noch Plattformen die Unternehmen mit 
Unternehmen (B2B) verbinden, sie sollen hier außen vor bleiben.

27 https://www.abindenurlaub.de/veranstalter (abgerufen am 
04.04.2019).

ARTEN VON VERMITTLUNGSPLATTFORMEN MIT WEBSEITENBEISPIELEN

Dienstleistungsspezifische 
Plattformen

Branchenspezifische 
 Plattformen

Branchenübergreifende 
 Plattformen

Plattform, die nur auf eine Dienst
leistung spezialisiert ist.

Plattform, die verschiedene Dienst-
leistungen einer Branche anbietet.

Plattform, die Dienstleistungen 
verschiedener Branchen anbietet.

billiger-mietwagen.de
dsl-tarife.de
fansale.de

expedia.de
finanzen.de
hrs.de

check24.de
preisvergleich.de
verivox.de
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Bei der Webseitenstichprobe fiel ins Auge, dass bei 
den 28 B2C Portalen in der Webseitenstichprobe in 12 
Fällen keine Adresse des eigentlichen Anbieters im 
 Buchungsprozess ersichtlich war. Kontaktformulare oder 
E-Mail-Adressen der Anbieter waren sogar nur in 2 von 
28 Fällen angegeben. Die zwei C2C Plattformen, auf 
 denen Verbraucher und Verbraucher Dienstleistungen 
austauschen können (siehe 3.2.2), wurden hier nicht 
 berücksichtigt, da es sich hierbei um die Privatadressen 
der Anbieter handeln würde. Das weitgehende Fehlen 
von Anbieterkontakten lässt sich wahrscheinlich auf 
das Geschäftsmodell der Plattformen zurückführen, die 
ein Interesse an der Vermittlung über ihre Webseite 
 haben und als Schnittstelle zum Verbraucher fungieren. 
Entsprechend sind die Kontaktmöglichkeiten im 
Buchungsprozess in der Regel die des Kundenservices 
der Vermittlungsportale und nicht die der eigentlichen 
Dienstleister.

3.2.2 Verbraucher und Verbraucher

Vermittlungsplattformen bringen aber auch Privatperso-
nen mit Privatpersonen auf sogenannten Consumerto 
Consumer (C2C)Plattformen zusammen. Viele Angebote 
der sogenannten Sharing Economy fallen unter diese 
Kategorie. Das wesentliche Prinzip des Portals ist hier 
dasselbe wie bei einer B2CPlattform. Das Portal bietet 
nicht selbst die Leistung an, sondern ermöglicht es den 
Privatpersonen, Dienstleistungen auszutauschen, etwa 
die Vermietung eines Zimmers oder die Überlassung 
eines Fahrzeugs.28 Hier wird also der Verbraucher zum 
Dienstleister und schließt einen Vertrag mit einem ande-
ren Verbraucher ab. Ein Beispiel ist die Plattform blabla-
car.de, auf der private PKWFahrer Mitfahrer finden kön-
nen, um ihre Reisekosten zu senken. Auf C2CPlattformen 
kann es vorkommen, dass der Verbraucher nicht erkennt, 
welche Eigenschaft die andere Vertragspartei hat. Das 
ist der Fall, wenn die leistende Privatperson durch Art 
und Umfang ihrer Tätigkeit eigentlich den Status eines 
gewerblichen Anbieters innehat, aber bewusst oder 
unbewusst als privater Anbieter auftritt. Bei dem Über-
nachtungsportal Airbnb.de ist dies teilweise der Fall. 
Manche Nutzer bieten dort gewerbsmäßig Ferienwoh-
nungen an, geben sich aber als private Anbieter aus.29 
Der Status des Vertragspartners ist jedoch nicht uner-

28 Haucap & Kehder, 2018, S. 3.
29 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/uebernachtungsplattform

airbnbwirdvonprofivermieternueberrannt1.3615029 (abgerufen am 
12.06.2019).

heblich, da Rechtsansprüche davon abhängen, ob es 
sich um einen privaten oder gewerblichen Anbieter han-
delt. Gewerbliche Dienstleiser sind in der Regel strenge-
ren Regulierungen unterworfen als Privatanbieter. So 
war auf den zwei C2CPlattformen, die im Rahmen der 
verbraucherbezogenen Webseitenanalyse geprüft wur-
den, keine Kennzeichnung des Anbieterstatus erkenn-
bar. Dass hier Aufklärungsbedarf besteht, zeigt auch die 
Verbraucherbefragung: Nur 31 Prozent der Befragten 
stimmen der Aussage (eher) zu, dass verschiedene Ver-
braucherrechte nicht mehr gelten, wenn ein Angebot auf 
einer Plattform von einer Privatperson stammt.30

3.2.3 Mischformen

Als drittes existieren Plattformen, auf denen sowohl 
Unternehmen als auch Privatpersonen ihre Dienstleis-
tungen anbieten. Diese Portale bieten ihren Nutzern in 
der Regel die Möglichkeit, einen privaten oder einen 
gewerblichen Account anzulegen. Hier kann es ebenfalls 
vorkommen, dass der Verbraucher nicht erkennt, welche 
Eigenschaft die andere Vertragspartei hat. Dies ist 
jedoch relevant in Bezug auf Haftungsfragen und Ver-
braucherrechte. Die Problematik spiegelt sich auch in 
den Befragungsergebnissen wider. Hier gab jeder Fünfte 
an, bei der letzten Buchung über eine Vermittlungsplatt-
form nicht sicher gewesen zu sein, mit wem er einen Ver-
trag abgeschlossen hat.31

30 Frageformulierung: „Wenn ein Angebot auf einer Vermittlungsplattform 
von einer Privatperson stammt, gelten verschiedene Verbraucher-
schutzrechte nicht mehr.“ Verteilung der Antworten: „Stimme voll und 
ganz zu“: 10 %; „Stimme eher zu“: 21 %; „Stimme eher nicht zu“: 16 %; 
„Stimme überhaupt nicht zu“: 7 %: „Weiß nicht + keine Angabe“: 46 %. 
Basis: 643 Nutzer, die schon einmal etwas auf einer Vermittlungsplatt-
form bestellt haben. Im Text wurden die Antwortmöglichkeiten 
„Stimme voll und ganz zu“ und „Stimme eher zu“ zusammengefasst.

31 Frageformulierung: „Wenn Sie an Ihre letzte Buchung denken, die Sie 
auf einer Vermittlungsplattform getätigt haben. War Ihnen klar, mit 
wem Sie einen Vertrag abschließen?“ Verteilung der Antworten: „Ja, 
das war klar dargestellt.“: 77 %; „Ich glaube schon, bin mir aber nicht 
sicher.“: 16 %; „Nein, das war mir nicht wirklich klar.“ 4 %. „Weiß nicht 
+ keine Angabe“: 2 %. Basis: 643 Nutzer, die schon einmal etwas auf 
einer Vermittlungsplattform bestellt haben. Die oben genannte 
Bezeichnung „jeder fünfte“ setzt sich aus den Antwortkategorien „Ich 
glaube schon, bin mir aber nicht sicher.“ Und „Nein, das war mir nicht 
wirklich klar.“ zusammen.
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NUTZERGRUPPEN VON VERMITTLUNGSPLATTFORMEN MIT WEBSEITENBEISPIELEN

B2C C2C C2C und B2C

Plattformen, die Verbraucher und 
Unternehmen zusammenbringen 
und ggf. auch selbst als Anbieter 
auftreten.

Plattformen, die Verbraucher und 
Verbraucher zusammenbringen

Plattformen, die sowohl Verbraucher 
und Verbraucher als auch Unter-
nehmen und Verbraucher zusammen-
bringen

verivox.de
billiger-mietwagen.de
finanzcheck.de
ab-in-den-urlaub.de 
Reisen.de

nebenan.de
blablacar.de
Airbnb.de

quoka.de
fewodirekt.de
immobilienscout24.de
drivy.de (jetzt de.getaround.com)
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4. VERTRAGSABWICKLUNG AUF 
 VERMITTLUNGSPLATTFORMEN
Aus der Perspektive der Verbraucher werden bei der 
 Nutzung von Vermittlungsplattformen viele Fragen auf-
geworfen. Etwa die Frage nach der Rolle und Verant
wortung der Plattformbetreiber im Kontext des Abschlus-
ses eines Dienstleistungsvertrags oder auch bei den 
Zahlungsmodalitäten. Im Folgenden wird deshalb näher 
auf die Buchungs und Zahlungsprozesse eingegangen. 
Diese können sich zwar von Portal zu Portal unterschei-
den, dennoch lassen sich einige grundsätzliche Ähnlich-
keiten feststellen. 

4.1 DER BUCHUNGSPROZESS

4.1.1 Suchauftrag und Ergebnislistung 

Der Verbraucher gibt in der Regel über eine Suchmaske 
die gewünschte Dienstleistung sowie zusätzliche Filter-
kriterien ein, woraufhin ihm die Plattform eine entspre-
chende Auswahl des Angebotsspektrums anzeigt. Die 
Darstellung erfolgt normalerweise in Form einer Liste, 
welche die Produkte in einer bestimmten Reihenfolge 
präsentiert, zum Beispiel nach dem Preis oder nach 
Bewertungen sortiert. In der Webseitenstichprobe war 
die Sortierlogik dabei in 20 von 30 Fällen gekennzeich-
net. Als gekennzeichnet galt eine Sortierlogik, wenn in 
unmittelbarer Nähe zur Ergebnisliste durch einen Ver-
merk erkennbar wurde, nach welchen Kriterien diese 
geordnet ist. Auf zehn Webseiten war das nicht der Fall, 
hier muss der Verbraucher die Logik aus der Listung der 
Angebote selbst erschließen, was im Falle von Rankings, 
in die mehrere Faktoren einfließen, für Außenstehende 
nur schwer möglich ist. In den betroffenen Fällen legten 
die aufsteigenden Preise jedoch eine Sortierung nach 
Preis bzw. effektivem Zins nahe. Bei Webseiten ohne 
Angabe der Sortierlogik ließ sich zudem keine Verände-
rung der Sortierung vornehmen, etwa um bei einem Kre-
dit statt nach dem niedrigsten effektiven Zins, nach dem 
Zweidrittelzins32 zu sortieren oder Flüge nach der Dauer 
statt dem Preis aufzulisten. Der Verbraucher kann hier 
also (wenn überhaupt) nur gewisse Filtereinstellungen, 

32 Der Zweidrittelzins ist laut Preisangabenverordung ein Zinssatz, bei 
dem erwartet werden kann, dass er mindestens von zwei Dritteln der 
Kunden zu dem angegebenen oder einem niedrigeren effektiven 
Jahreszins abgeschlossen werden kann.

nicht aber die Reihenfolge der Ergebnisse verändern. Im 
Falle des KreditBeispiels wäre aber eine Sortierung 
nach dem Zweidrittelzins für viele Verbraucher relevan-
ter, da die Sortierung nach dem günstigsten effektiven 
Zins einen Idealzins zu Grunde legt, der nur bei perfekter 
Bonität gilt. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der verbraucherbezogenen 
Webseitenanalyse betrachtet wurde, war die Möglich-
keit, Angebote nach rein logischen Kriterien wie Preis 
oder Entfernung zu sortieren, um eine objektive Auflis-
tung der Ergebnisse erhalten zu können und mögliche 
subjektive Einflüsse durch die Plattform, etwa in Form 
von Empfehlungen, auszuschalten. Die Überprüfung er 
gab hierbei, dass bei allen 20 untersuchten Webseiten, 
die eine Sortierlogik angeben, die Möglichkeit besteht, 
objektive Sortierungen wie Preis oder Entfernung auszu-
wählen, wenn diese nicht bereits voreingestellt sind. 
Mehrere Teilnehmer der Fokusgruppe wiesen jedoch 
 darauf hin, dass Filtereinstellungen und Sortierungen 
von den Verbrauchern nur selten verändert werden, wes-
halb sie der voreingestellten Sortierung eine besondere 
Bedeutung für die Produktauswahl beimessen.

Da sich Plattformbetreiber bei der Sortierung unter-
schiedlicher Herangehensweisen bedienen, ist es wich-
tig, die jeweils voreingestellte Logik transparent darzu-
stellen. Dies gilt umso mehr, wenn eine Änderung der 
Listung durch den Verbraucher nicht möglich ist. Ohne 
die Kenntnis der Sortierlogik kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass Nutzern immer bewusst ist, dass 
sie unter Umständen eine für ihre Belange vorteilhaftere 
Sortierlogik einstellen könnten.

4.1.2 Vertragsschluss

Hat sich der Verbraucher für ein Angebot entschieden, 
kann er den Buchungsprozess über die Plattform einlei-
ten. Dabei bestehen für gewöhnlich zwei Abläufe. Ent-
weder kann der Verbraucher die Dienstleistung direkt 
über die Vermittlungsplattform buchen oder er wird für 
den Vertragsschluss auf weitere Webseiten geleitet, 
etwa auf eine andere Vermittlungsplattform oder auf die 
Webseite des eigentlichen Anbieters. Zudem kann es 
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sein, dass die Angebote anderer Vermittlungsplattfor-
men direkt über die Plattform buchbar sind.

Bei der ersten Variante, also der Buchung direkt auf der 
Seite der Vermittlungsplattform, öffnet ein Klick auf das 
entsprechende Angebot in der Regel ein Buchungsfens-
ter, in dem die für den Vertragsschluss nötigen Informa-
tionen, wie persönliche Angaben, Adresse und Zah-
lungsdaten eingegeben werden können.33 Auf einer 
Übersichtsseite werden meist noch die wichtigsten Ver-
tragsdaten präsentiert, bevor der Vertrag mit einem Drit-
ten geschlossen wird. 

Bei der zweiten Buchungsvariante kann es sein, dass 
nach der Auswahl des Angebots weitere Vermittlungs-

33 Bei manchen Vermittlungsplattformen ist eine Buchung erst nach der 
Anlage eines Nutzerkontos möglich. 

portale eingeblendet werden, von denen das Angebot 
eigentlich stammt. Hierdurch kommt es zu Verschach
telungen, da über eine andere als die ursprüngliche 
 Vermittlungsplattform ein Vertrag mit einem Dritten 
zustande kommt. In der Webseitenstichprobe war dies 
bei der Hotelsparte von abindenurlaub.de der Fall. 
Wie im Bild zu sehen, erscheint nach Auswahl eines 
Hotels eine weitere Auflistung verschiedener Vermitt-
lungsplattformen, auf denen das Zimmer gebucht wer-
den kann. Diese Praxis ermöglicht dem Verbraucher 
zwar die Angebote verschiedener Plattformen miteinan-
der zu vergleichen, birgt jedoch auch die Gefahr, den 
Überblick darüber zu verlieren, mit wem tatsächlich ein 
Vertrag zustande kommt.

VERSCHACHTELUNG VON VERMITTLUNGSPLATTFORMEN

Quelle: abindenurlaub.de Juli 2019 (eigene Hervorhebung)
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Bei beiden Buchungsvarianten fällt auf, dass der eigent-
liche Vertragspartner, also der Erbringer der Dienstleis-
tung, aufgrund der Gestaltung der Webseiten nicht jedes 
Mal sofort zu erkennen ist, weshalb manche Verbraucher 
nicht immer wissen, ob die Vermittlungsplattform selbst 
oder ein anderer der Leistungserbringer ist.34

4.1.3 Vertragliche Rollenverteilung 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Nutzung von Vermitt-
lungsplattformen zu Problemen führen kann, ist die ver-
tragliche Rollenverteilung und die hieraus entstehenden 
unübersichtlichen Verantwortlichkeiten. Nach Auffas-
sung des Marktwächters gehen Verbraucher bei Geschäf-
ten über Plattformen immer mehrere Verträge ein. Zum 
einen wird ein Vertrag mit der Plattform über die Vermitt-
lung geschlossen und zum anderen kommt ein Vertrag 
mit dem eigentlichen Erbringer der gewünschten Dienst-
leistung zustande.35 Je nach Branche kommt noch ein 
zusätzlicher Vertrag mit einem weiteren Mittelsmann 
hinzu. Dies kann beispielsweise bei der Buchung eines 
Mietwagens der Fall sein, weil hier neben dem Vermieter 
vor Ort meist noch ein sogenannter Mietwagenbroker 
involviert ist. Aus den unterschiedlichen Verträgen erge-
ben sich auch verschiedene Verantwortlichkeiten und 
Pflichten. So weisen einige Plattformen in ihren Vertrags
bedingungen darauf hin, dass sie nur für die Vermitt-
lungsleistung zuständig sind, also nur für die Aufbe
reitung der Angebote und die Unterstützung beim 
Vertragsschluss. Die Erbringung der eigentlichen Leis-
tung liege danach allein in der Verantwortlichkeit des 
vermittelten Anbieters. Betrachtet man die Ergebnisse 
der Webseitenanalyse, fällt auf, dass bei keiner der 30 
Webseiten im Buchungsprozess genauer erläutert wird, 
wer bei Fragen oder Problemen tatsächlich verantwort-
lich ist. Über die beteiligten Akteure und ihre jeweiligen 
Zuständigkeiten geben meist nur die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) Aufschluss. Um diesen 
Punkt zu prüfen, wurde in den Buchungsprozessen nach 
Beschreibungen, etwa in Form einer Hinweisbox gesucht, 
in der die jeweiligen Ansprechpartner und ihr Rolle defi-
niert werden.

34 Siehe: Problemfelder bei Vermittlungsplattformen – Eine Erhebung und 
Auswertung von Verbraucherbeschwerden, September 2019, 
Marktwächter Digitale Welt, VZ Bayern, S. 13.

35 Siehe: Problemfelder bei Vermittlungsplattformen – Eine juristische 
Bewertung der Vertragsverhältnisse, September 2019, Marktwächter 
Digitale Welt, VZ Bayern, S. 5.

Dass hier Unsicherheiten bestehen, zeigen auch die 
Daten der Verbraucherbefragung. Dort wurden die Ver-
braucher beispielhaft mit einem hypothetischen Prob-
lem bei einer Hotelbuchung über eine Plattform konfron-
tiert und danach gefragt, an wen sie sich zuerst im Fall 
einer Reklamation wenden würden.
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Dabei kam heraus, dass ein Großteil (82 %) sich zuerst 
an die Vermittlungsplattform „Check24“ wenden würde. 
Ein deutlich geringerer Anteil würde sich an einen 
der Anbieter „Best Western Hotel Globus“ (7 %) oder 
Zwischenvermittler „Expedia.de“ (9 %) wenden.36 Der 

36 Frageformulierung: „Stellen Sie sich vor, Sie haben für eine Reise ein 
Hotel ausgewählt, Ihre Kreditkartendaten zum Bezahlen eingegeben 
und die Buchung abgeschlossen. Im Nachhinein stellen Sie fest, dass 
das Hotel einen Stern weniger besitzt als im Internet angegeben. An 
wen wenden Sie sich zur Reklamation als erstes?“ Verteilung der 
Antworten: „Check24“: 82 %; „Expedia.de“: 9 %; „Best Western Hotel 
Globus“: 7 %; „weiß nicht + keine Angabe“: 2 %. Basis: 354 Nutzer von 
Vermittlungsplattformen. Bei der eben genannten Frage handelt es 
sich um ein tatsächliches Angebot, das als Screenshot eingeblendet 
wurde. Der Reklamationsgrund ist jedoch fiktiv.

Umfang der vertraglich zugesicherten Leistungen der 
 Plattformen, nämlich in der Regel die reine Vermittlungs-
leistung, steht hier im Kontrast zur Erwartung der Ver-
braucher und auch dazu, wie prominent die Logos der 
jeweiligen Vertragspartner auf dem Bildschirm typi-
scherweise angezeigt werden. Soweit die Vermittlungs-
plattformen nicht über ihre tatsächlichen Rollen transpa-
rent informieren, ist für den Verbraucher nicht ersichtlich, 
ob der Plattformbetreiber der korrekte Anspruchsadres-
sat bei Problemen mit dem Leistungserbringer oder 
anderen Serviceleistungen nach Vertragsschluss ist. Die 
undurchsichtigen Vertragsverhältnisse begünstigen es 
zudem, dass im Reklamationsfall die Verantwortung zwi-
schen den Vertragspartnern hin und her geschoben wird 

FRAGE ZUR ROLLENVERTEILUNG DER VERTRAGSPARTNER

„Stellen Sie sich vor, Sie haben für eine Reise ein Hotel ausgewählt, Ihre Kreditkartendaten  
zum Bezahlen eingegeben und die Buchung abgeschlossen. Im Nachhinein stellen Sie fest,  
dass das Hotel einen Stern weniger besitzt als im Internet angegeben. An wen wenden Sie sich  
zur Reklamation als erstes?“

Quelle: Check24.de Juli 2019

4
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und der Verbraucher Schwierigkeiten bekommt, seine 
Forderungen durchzusetzen.37 

Zwar bestätigten die Plattformvertreter in der Fokus-
gruppe, dass Verbraucher bei Problemen primär Unter-
stützung von der Vermittlungsplattform erwarten. Sie 
hielten jedoch mögliche Unklarheiten für weniger rele-
vant und argumentierten, dass der Verbraucher unab-
hängig von der genauen rechtlichen Situation eine 
Lösung erwarte und es auch im Sinne der Plattform sei, 
den Verbraucher zu unterstützen, da Kundenzufrieden-
heit ein wichtiger Wettbewerbsfaktor sei. Ob dieser 
Marktmechanismus jedoch bereits bei Reklamationen 
einzelner Verbraucher wirkt, ist fraglich. Zudem ändert 
dies nichts an der unklaren Rechtslage. Damit könnte 
der Verbraucher in den Fällen, in denen keine Kulanzlö-
sung durch die Vermittlungsplattform erfolgt, von der 
Durchsetzung seiner Rechte abgehalten werden. 

4.1.4 Transparenz vertragsrelevanter 
 Informationen 

Neben der unklaren Kommunikation der Rollenvertei-
lung und Verantwortlichkeiten fiel bei den Webseiten-
analysen auf, dass auch andere wesentliche Informatio-
nen, etwa über die Darstellung der Ergebnisse oder die 
Konditionen der Vermittlungsleistung, nicht gut sichtbar 
im Buchungsprozess auftauchen. Beispielsweise wird 
bei manchen Webseiten nur in den AGB die Gewährleis-
tung für die Richtigkeit der angezeigten Informationen 
ausgeschlossen.38 Und eine Plattform weist hier wiede-
rum auf den Einfluss von Zahlungen der Anbieter auf die 
Platzierung im Ranking hin.39 Es kommt sogar vor, dass 
Hinweise auf Vermittlungsgebühren nur in den AGB zu 
finden sind.40 Die Schilderung eines Verbrauchers ver-

37 Siehe: Problemfelder bei Vermittlungsplattformen – Eine Erhebung und 
Auswertung von Verbraucherbeschwerden, September 2019, 
Marktwächter Digitale Welt, VZ Bayern, S. 12.

38 Die Vergleichsplattform Verivox weist in den AGB in Abschnitt A § 5.1 
darauf hin, dass „(…) sie keine Gewähr für die Richtigkeit der auf ihren 
Seiten unentgeltlich bereitgestellten Informationen übernehmen, 
welche die Verivox GmbH (i) von Dritten erhält oder (ii) von fremden 
Quellen stammen. https://www.verivox.de/dateien/verivox
agb65349.aspx (abgerufen am 16.04.2019)

39 Die Reiseplattform Booking.com weist in den AGB in § 4 auf folgendes 
hin: „Preferred Partner zahlen eine höhere Kommission und erhalten 
im Gegenzug eine bessere Position in den Suchergebnissen.“ https://
www.booking.com/content/terms.de.html#tcs_s4 (abgerufen am 
16.04.2019)

40 Eine genauere Analyse der AGB kann der rechtlichen Bewertung im 
Kapitel 8 entnommen werden.

deutlicht, welche Probleme durch unklare Darstellung 
relevanter Informationen auftreten können:

Ich habe dem Mitarbeiter der Autovermietung X meine 
Unterlagen gezeigt. Leider hat er mir dann auf Seite vier 
im Kleingedruckten gezeigt, dass eine Selbstbeteili-
gung von 1.300 Euro anfällt. Und dass ich auch nicht bei 
X gebucht habe, so wie es bei der Vermittlungsplattform 
A auf den Unterlagen steht. Sondern bei Vermittlungs-
plattform B. Ich wollte es mit der Vermittlungsplattform 
A am Telefon klären. Nur leider bekam ich nur dumme 
Antworten und keine Hilfe. Bei Vermittlungsplattform B 
braucht man gar nicht anrufen. Da hängt man Stunden 
in der Warteschleife und bekommt dann doch nieman-
den ans Telefon. (Verbraucherzuschrift, Juli 2019)

Zwar werden die AGB in der Regel am Ende des 
Buchungsprozesses verlinkt, und der Verbraucher muss 
ihnen vor Vertragsschluss zustimmen. Dennoch ist 
höchst zweifelhaft, ob ein – wenn überhaupt – versteck-
ter Hinweis in den AGB auf relevante Informationen, wie 
die hinter einer Angebotsliste steckenden Parameter, 
rechtlich zulässig ist.

4.2 ZAHLUNGSMODALITÄTEN FÜR DEN 
VERMITTELTEN VERTRAG

Auch die Bezahlung der Dienstleistung wird bei 29 von 
30 untersuchten Webseiten über die Vermittlungsplatt-
form abgewickelt. Hierbei existieren verschiedene Vor-
gehensweisen, die sich je nach Plattform und vermittel-
ter Dienstleistung unterscheiden können. So gibt es 
Plattformen, die im Buchungsprozess nur die Zahlungs-
daten erheben, um sie an den Dienstleister weiterzu
leiten, welcher dann selbst die Rechnungsstellung vor-
nimmt. Das kann beispielsweise bei der Vermittlung von 
Energie oder Telekommunikationsverträgen der Fall 
sein. Andere Plattformen wiederum führen die Zahlungs-
abwicklung im Auftrag des Leistungserbringers durch. 
Sie nehmen dabei die Zahlungen im Namen der Anbieter 
entgegen. Das kommt etwa bei Reiseplattformen wie 
Booking.com oder abindenurlaub.de vor. Tendenziell 
werden bei Dauerschuldverhältnissen wie Energiever-
trägen die Zahlungen vom Anbieter selbst abgewickelt, 
während bei Einmalzahlungen eher die Portale die Zah-
lungsabwicklung übernehmen.
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Auch bei den SharingPlattformen in unserer Websei-
tenstichprobe erfolgt die Zahlungsabwicklung über die 
Plattformen. Hier geht der Einfluss der Vermittlungsplatt-
formen sogar noch weiter, da die Plattformen die Regeln 
der Transaktionen zwischen ihren Nutzern setzen und 
teilweise die Weiterleitung von Zahlungen an die Ein
haltung der vertraglichen Vereinbarungen koppeln. Bei-
spielsweise gibt die Übernachtungsplattform Airbnb.de 
Zahlungen an den Gastgeber erst 24 Stunden nach 
Checkin frei, um die erwartungsgemäße Erbringung der 
Dienstleistung sicherzustellen.41 Darüber hinaus existie-
ren aber auch Plattformen, bei denen der Zahlungsvor-
gang von den Nutzern selbst geregelt wird. Ein Beispiel 
ist das Mitfahrportal blablacar.de, welches die Möglich-
keit bietet, den Fahrer in bar zu bezahlen. Es ist aller-
dings festzustellen, dass Vermittlungsportalen bei der 
Zahlungsabwicklung dennoch eine zentrale Rolle ein-
nehmen, denn grundsätzlich gibt der Verbraucher die 
erforderlichen Daten zunächst auf der Plattform preis. 
Insgesamt übernehmen die Plattformen hier eine 
wesentliche Rolle insbesondere beim Vertragsschluss 
zwischen dem Unternehmen und dem Verbraucher. Die-
ser Eindruck verstärkt sich beim Verbraucher dadurch, 
dass er mitunter auch schon im Vermittlungsverhältnis 
auf der Plattform seiner Zahlungspflicht nachkommen 
muss. Probleme könnten hier demnach entstehen, wenn 
Zahlungen nicht weitergeleitet werden oder die Frage 
einer drohenden Insolvenz des Plattformbetreibers auf-
kommt.

41 https://www.airbnb.de/help/article/92/whenamichargedfora
reservation?from=footer (abgerufen am 26.03.19).
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5. FINANZIERUNG VON 
 VERMITTLUNGSPLATTFORMEN
Vermittlungsplattformen sind in der Regel gewinnorien-
tierte Unternehmen, die durch die Vermittlungstätigkeit 
Einnahmen generieren möchten. Eine strategische Ent-
scheidung der Plattformbetreiber ist dabei, wem die 
Kosten für die Plattformnutzung auferlegt werden. Man-
che Plattformen werden durch Werbekunden finanziert. 
Auf einigen Plattformen zahlen sowohl Anbieter als auch 
Verbraucher. Bei anderen wiederum zahlt nur eine Nut-
zergruppe, während der anderen Seite eine (scheinbar) 
kostenlose Nutzung der Plattform ermöglicht wird.42 Vor 
allem die letzte Finanzierungsvariante ist bei einigen der 
hier betrachteten Plattformen üblich. Ein Beispiel sind 
die gängigen Vergleichs und Buchungsplattformen. Sie 
bieten dem Verbraucher den Vergleich von Dienstleis-
tungen an, ohne von ihnen ein monetäres Entgelt zu ver-
langen. Sie erhalten aber von den Anbietern eine Provi-
sion, falls sich ein Verbraucher für eines der aufgelisteten 
Produkte entscheidet.43 Für den Verbraucher entstehen 
so vordergründig keine Kosten – was von Seiten der Ver-
mittlungsportale gerne betont wird. Eine genauere 
Betrachtung macht jedoch deutlich, dass der Verbrau-
cher sehr wohl für die Vermittlung bezahlen muss, auch 
wenn dies nicht immer sofort ersichtlich ist. 

Die anfallenden Kosten lassen sich in zwei Kategorien 
einteilen: offensichtliche und verdeckte.

5.1 OFFENSICHTLICHE KOSTEN FÜR DIE 
PLATTFORMNUTZUNG

Offensichtliche Kosten werden dem Verbraucher direkt 
in Rechnung gestellt und sind als solche erkennbar. Zu 
ihnen zählen Vermittlungs-, Service- und Bearbeitungs-
gebühren, die bei der Abwicklung eines Geschäfts über 
die Plattform fällig werden, beispielsweise als Pauschal-
betrag bei Abschluss eines Vertrags oder für die Versen-
dung von Tickets. Manche Portale zeigen ihre Servicege-
bühr nicht direkt an, sondern im Ranking wird zunächst 
ein rabattierter Preis angegeben, der aber nur bei Nut-
zung der firmeneigenen Kreditkarte gewährt wird. 
Möchte man eine gängige Kreditkarte nutzen, wird bei 

42 Parker & van Alstyne, 2005; Evans & Schmalensee, 2008.
43 Gurkmann, 2018, S. 40.

Wahl dieser Karte eine Servicegebühr fällig. In der Web-
seitenstichprobe war dies bei den Vermittlungsplatt-
formen flug.de, airlinedirect.de und fluege.de der Fall. 
Andere Plattformen bieten wiederum kostenpflichtige 
Zusatzleistungen, wie Versicherungen oder einen Reise-
büroservice an. Bei letzterem übernimmt die Plattform 
noch nach Abschluss des Vertrags Leistungen für den 
Verbraucher, beispielsweise eine Änderung der Reisedo-
kumente. 

Ferner kann der Zugang zur Plattform über Abo-Modelle 
geregelt werden, bei denen der Verbraucher die Vermitt-
lungsplattform gegen Bezahlung für einen bestimmten 
Zeitraum nutzen kann oder Zugriff auf weitere Funktio-
nen erhält.44 Etwa kann auf der Plattform Immobiliens-
cout24.de eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen 
werden, die es unter anderem ermöglicht, auf bestimmte 
Inserate vor „regulären“ Nutzern zu reagieren.45

5.2 VERDECKTE KOSTEN FÜR DIE 
PLATTFORMNUTZUNG

Für den Verbraucher können bei der Nutzung von Ver-
mittlungsplattformen aber auch verdeckte Kosten anfal-
len. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht direkt 
vom Verbraucher eingefordert werden, aber indirekt 
dennoch von ihm getragen werden müssen.

Dazu zählt zum einen der Einsatz von Werbung, die dem 
Verbraucher während der Nutzung eingeblendet wird. 
Teilweise werden Werbeanzeigen aber auch direkt in 
oder vor der Listung der Ergebnisse platziert. Weil die 
Anzeigen den eigentlichen Inhalten oft sehr ähneln, ist 
es möglich, dass der Verbraucher unbewusst auf ein 
Werbeangebot klickt. Ein Plattformvertreter aus der 
Fokusgruppe verwies sogar darauf, dass manche Ver-
mittlungsportale Listenplätze verkaufen würden, ohne 
dies als Werbung zu markieren. Dies kann zur Folge 
haben, dass der Verbraucher über die Angebotsauswahl 
getäuscht wird. 

44 Schneider, 2018; Parker, van Alstyne & Choudary, 2017, S. 122–129.
45 https://www.immobilienscout24.de/meinkonto/premium

mitgliedschaft#vorteileheader (abgerufen am 11.04.2019).
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Weitere verdeckte Kosten entstehen auch durch eine 
provisionsbasierte Finanzierung, da sich die Zahlungen 
der Anbieter auf die Listung der Angebote auswirken 
können.46 Einer aktuellen Studie des Bundeskartellamts 
zufolge sind Provisionen die Haupteinnahmequelle von 
Vergleichsportalen. Branchenübergreifend machen sie 
etwa 90 Prozent der Einnahmen aus.47 Auch die Teilneh-
mer der Fokusgruppe bestätigen Provisionen als wich-
tigste Einnahmequelle. Die Berechnung erfolgt nach 
Aussage eines Teilnehmers prozentual nach Preis des 
Angebots, wobei auch Modelle existieren, bei denen fixe 
Beträge bei der Erreichung einer gewissen Buchungszahl 
ausgezahlt werden. Es scheint plausibel, dass die Anbie-
ter die von ihnen gezahlte Vermittlungsprovision bei der 
Kalkulierung ihrer Angebote berücksichtigen, wodurch 
der Verbraucher am Ende dennoch an den Kosten betei-
ligt wird.48

46 Stiftung Warentest, 2015; Ulbricht et al., 2016; BKartA, 2018.
47 BKartA, 2018, S. 20.
48 Gurkmann, 2018, S. 40.

Schließlich hinterlässt der Verbraucher bei der Nutzung 
von Vermittlungsplattformen nicht selten eine ganze 
Reihe von persönlichen Daten, die von den Plattformbe-
treibern unzulässigerweise unter anderem für Werbe-
zwecke genutzt werden könnten.49 Laut Aussage eines 
Plattformvertreters in der Fokusgruppe gibt es Vermitt-
lungsplattformen, bei denen sogar der Verkauf von Nut-
zerdaten zum Geschäftsmodell gehört. Ob das mit 
Zustimmung der Nutzer passiert, sei hierbei ungewiss. 
Das Beispiel macht klar, dass Verbraucher offensichtlich 
nicht immer wissen, wie ihre Daten, insbesondere über 
die Nutzung der Plattform hinaus, verwendet werden, 
und dass nicht immer die gesetzlichen Datenschutzvor-
gaben eingehalten werden.

Insgesamt wird deutlich, dass der Verbraucher immer in 
irgendeiner Form für die Nutzung von Vermittlungsplatt-
formen bezahlt, selbst wenn kein direktes Entgelt oder 
eine andere Art monetärer Gegenleistung fällig wird.

49 Schneider, 2018, S. 36.

KOSTEN FÜR DIE PLATTFORMNUTZUNG

Offensichtliche Kosten Verdeckte Kosten

Vermittlungs, Service, Bearbeitungsgebühren Werbung, versteckte Werbung

Abo-Modelle Provisionsbeeinflusste Rankings

Kostenpflichtige Zusatzleistungen Umlage der Vermittlungsprovision auf den Preis der 
Dienstleistung

Verwertung persönlicher Daten
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Im Folgenden wird auf zwei Formen der verdeckten Kos-
ten näher eingegangen, die für den Verbraucher beson-
ders schwer festzustellen sind.

5.2.1 Einfluss von Provisionen auf das 
Ranking 

Aus Sicht des Verbrauchers ist es zunächst positiv, wenn 
die Kosten für die Vermittlung von Anbieterseite über-
nommen werden. Bei genauerer Betrachtung ergeben 
sich daraus aber auch erhebliche Nachteile. Eine Platt-
form, die sich hauptsächlich über Provisionen finanziert, 
hat einen Anreiz, Angebote nicht nach objektiv für Ver-
braucher relevanten Kriterien, sondern nach der Höhe 
der geleisteten Provision zu platzieren. So kann es pas-
sieren, dass der Verbraucher sich nicht für das für ihn 
beste Angebot entscheidet, besonders wenn der Ein-
fluss von Provisionen nicht transparent gemacht wur-
de.50 Grund: Der Nutzer nimmt das beste Angebot gar 
nicht wahr, weil es weiter unten im Ranking platziert 
wird. 

Im Jahr 2015 untersuchte etwa die Stiftung Warentest 
Onlineportale für Ferienunterkünfte und kam zu dem 
Ergebnis, dass manche Buchungsplattformen eine gute 
Positionierung des Hotels von der Höhe der Provisions-
zahlung abhängig machen.51 Auch in der Fokusgruppe 
wurde darauf verwiesen, dass es beispielsweise auf der 
Plattform Booking.com möglich sei, als Hotelier durch 
Erhöhung der Provisionsquote eine bessere Platzierung 
im Ranking zu erhalten. Diese Praxis wird dem Verbrau-
cher im Buchungsprozess nicht transparent dargelegt, 
sondern nur in den Nutzungsbedingungen erwähnt, wie 
bei der juristischen Webseitenanalyse auf einer Web-
seite festgestellt werden konnte.

Auch in einer vom Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) in Auftrag gegebenen Studie zur Bewertung des 
Rankings von Vergleichsportalen im Finanzdienstleis-
tungsbereich wird auf den Einfluss von Provisionen ver-
wiesen. Die Studie untersuchte 2016 die fünf am häu-
figsten genutzten Plattformen für Ratenkredite, 
Girokonten und KfzVersicherungen. Dabei wurde festge-
stellt, dass drei von fünf Portalen Produkte in der Vorein-
stellung herausfiltern, wenn sie nicht über das Portal 

50 Gurkmann, 2018, S. 41.
51 Stiftung Warentest, 2015, S. 82.

abgeschlossen werden konnten.52 Dadurch werden dem 
Verbraucher möglicherweise Produkte vorenthalten, die 
für ihn an sich geeigneter wären. 

Die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung machen 
zudem deutlich, wie wichtig den Verbrauchern in diesem 
Punkt Transparenz ist. So stimmt mit 84 Prozent ein 
Großteil der Befragten der Aussage (eher) zu, dass alle 
Plattformen Informationen darüber anzeigen sollten, 
wie die Suchergebnisse geordnet werden.53 Daneben 
stimmen 29 Prozent der befragten Verbraucher der Aus-
sage (eher) nicht zu, dass man der Auflistung der Ange-
bote vertrauen kann.54 

In der Fokusgruppe wurde zum Einfluss von Zahlungen 
auf die Darstellung der Ergebnisse Folgendes gesagt: Bei 
Listungen, die standardmäßig nach dem Preis sortiert 
sind, wäre eine Manipulation des Rankings sehr auffäl-
lig, weshalb hier von Plattformseite kein Problem gese-
hen wird. Bei Listungen, bei denen subjektive Aspekte 
wie Empfehlungen eine Rolle spielen, wurde hingegen 
ein gewisser Ermessensspielraum eingeräumt, der es 
Vermittlungsplattformen ermöglichen kann, für sie lukra-
tive Angebote besser zu platzieren. Dieses Problem lässt 
sich nach Meinung mancher Teilnehmer durch eine trans-
parente Erläuterung der Beweggründe für die Empfeh-
lung lösen. Jedoch wurde auch darauf verwiesen, dass es 
rechtlich keine eindeutigen Maßstäbe gäbe, die definie-
ren, was ein irreführendes Ranking ausmacht, wenn es 
sich nicht um ein rein objektives Ranking handelt. 

Neben der Manipulationsgefahr durch Empfehlungen 
wurde in der Fokusgruppe auch darauf hingewiesen, 
dass einige komplexere Dienstleistungen wie Versiche-
rungen oder Hotels nach diversen Parametern gerankt 
werden, wodurch es selbst für die Anbieter nicht immer 

52 Ulbricht et al., 2017, S. 5.
53 Frageformulierung: „Alle Plattformen sollten Informationen darüber 

anzeigen, wie die Suchergebnisse geordnet werden!“. Verteilung der 
Antworten: „Stimme voll und ganz zu“: 39 %; „Stimme eher zu“: 45 %; 
Stimme eher nicht zu“: 9 %; „Stimme überhaupt nicht zu“: 1 %; „Weiß 
nicht + keine Angabe“: 6 %. Basis: 643 Nutzer, die schon einmal etwas 
auf einer Vermittlungsplattform bestellt haben. Im Text wurden die 
Antwortmöglichkeiten „Stimme voll und ganz zu“ und „Stimme eher 
zu“ zusammengefasst.

54 Frageformulierung: „Der Auflistung der Angebote kann man vertrauen.“ 
Verteilung der Antworten: „Stimme voll und ganz zu“: 13 %; „Stimme 
eher zu“: 50 %; „Stimme eher nicht zu“: 25 %; „Stimme überhaupt 
nicht zu“: 4; „Weiß nicht + keine Angabe“: 8 %. Basis: 643 Nutzer, die 
schon einmal etwas auf einer Vermittlungsplattform bestellt haben. Im 
Text wurden die Antwortmöglichkeiten „Stimme eher nicht zu“ und 
„Stimme überhaupt nicht zu“ zusammengefasst.
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nachvollziehbar ist, wie eine Positionierung im Ranking 
zustande kommt. Eine in diesem Zusammenhang ins 
Spiel gebrachte Offenlegung von Rankingparametern 
wurde von manchen Teilnehmern mit Skepsis betrach-
tet, da sie aufgrund der Komplexität (verschiedene Para-
meter und Gewichtungen) immer noch genügend Mög-
lichkeiten der Verschleierung vermuten. Zudem sei es 
fraglich, ob dies den Verbraucher nicht überfordern 
würde. Ein Plattformvertreter verwies hingegen auf die 
Möglichkeit nach dem Prinzip eines Beipackzettels 
leicht verständlich die Funktionsweise und Wirkung rele-
vanter Parameter zu erläutern. 

Um eine Manipulation der Wahl der Verbraucher durch 
Provisionszahlungen zu verhindern, muss gerade bei 
subjektiven Parametern wie Empfehlungen eine nach-
vollziehbare Erläuterung im Buchungsprozess vorhan-
den sein. Aber auch bei den restlichen Listungen 
erscheint eine Nennung und Erklärung der relevanten 
Parameter als sinnvoll, um dem Verbraucher zumindest 
die Möglichkeit einzuräumen, das Ranking einer Platt-
form nachzuvollziehen. 

5.2.2 „Position 0“ und verdeckte Werbung

In einigen Branchen ist es üblich, vor der eigentlichen 
Auflistung der Ergebnisse ein oder mehrere Angebote 
hervorgehoben zu platzieren, die sogenannte „Posi-
tion 0“. Derartige Angebote können durch eine farbliche 
Unterlegung und Hinweise wie „PreisLeistungsSieger“, 
„Top Empfehlung“ oder „Anzeige“ markiert sein. Auf-
grund der ansonsten sehr ähnlichen Gestaltung zur 
eigentlichen Ergebnisliste kann für den Verbraucher der 
Eindruck entstehen, die ersten Positionen des Rankings 
und somit die für ihn besten Angebote zu betrachten. 
Die tatsächliche Liste beginnt jedoch erst nach der Posi-
tion 0. In der Webseitenstichprobe konnte bei 6 von 30 
Listungen eine Position 0 identifiziert werden, sie war im 
jeweiligen Fall im Übernachtungs, Energie und Tele-
kommunikationsbereich eingesetzt und durch Hinweise 
markiert, wie zum Beispiel „Beliebtester Anbieter“.

Die vorangestellten Ergebnisse werden unter anderem 
dazu genutzt, Angebote hervorzuheben, die besondere 
Konditionen aufweisen, aber aufgrund der Sortierlogik 
im tatsächlichen Ranking erst weiter unten in der Liste 
erscheinen.55 Ein Beispiel aus der Webseitenstichprobe 

55 BKartA, 2018, S. 65 f. 

findet sich im Energiebereich. Hier sind die Ergebnisse 
standardmäßig nach dem Preis sortiert, weshalb ein 
Angebot, das zwar teurer ist, dafür aber ein besseres 
PreisLeistungsverhältnis verspricht, erst weiter unten 
im Ranking erscheint. Durch die Position 0 wurde in der 
Stichprobe etwa ein Angebot, das laut Plattform einen 
besonders guten Kundenservice anbietet, dennoch an 
prominenter Stelle platziert, obwohl es ohne die posi-
tive Bewertung des Kundenservices viel weiter unten in 
der Angebotsliste auftauchen würde. In der Fokusgruppe 
wurde noch darauf hingewiesen, dass im Versicherungs 
und Finanzbereich die Position 0 für Empfehlungen 
genutzt werde, um der Beratungspflicht im Versicherungs  
und Finanzvertrieb gerecht zu werden. Aus den Reihen 
der Fokusgruppenteilnehmer kam der Hinweis, dass die 
Plattform, gemäß der Versicherungsvertriebsrichtlinie 
(IDD), den Status eines Maklers inne habe. Die Richtlinie 
besagt, dass Makler beim Verkauf von Versicherungs 
und Finanzprodukten ihren Kunden ein Angebot präsen-
tieren müssen, welches an die  Bedürfnisse des Kunden 
angepasst ist. Da dieses nicht immer das günstigste 
Angebot sei, werde hier auf die Position 0 zurückgegrif-
fen, um der Beratungspflicht nachzukommen. 

Zwar kann die Hervorhebung einzelner Angebote durch-
aus sinnvoll sein, jedoch sind die Kriterien für die Aus-
wahl der Position 0 für den Verbraucher nicht immer 
nachzuvollziehen, da diese nicht immer ausreichend 
erläutert werden, wie im vorherigen Abschnitt zur Ran-
kingtransparenz bereits dargelegt wurde. So lässt etwa 
die bloße Angabe Top Empfehlung auf dem Beispiel in 
Abbildung 6 von deinhandy.de viel Interpretationsspiel-
raum.
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Dies ist gerade deshalb kritisch zu sehen, da es Anhalts-
punkte dafür gibt, dass die Position 0 auch dafür genutzt 
wird, um Angebote hervorzuheben, die vor allem für die 
Vermittlungsplattform besonders lukrativ sind. Denn es 
scheint üblich zu sein, dass die Plattform für die Posi
tionierung auf der Position 0 eine zusätzliche Vergütung 
beziehungsweise eine höhere Provision erhält.56 In wie-
fern solche Zahlungen Einfluss auf die dort präsentier-
ten Angebote haben, wird aber nicht transparent kom-
muniziert, wodurch der Verbraucher in die Irre  geführt 
werden kann. Dass die Verbraucher hier mehr Ehrlichkeit 
erwarten, zeigen auch die Umfrageergeb nisse: Immerhin 
34 Prozent der Befragten geben an, den Empfehlungen 
der Vermittlungsplattformen (eher) nicht zu vertrauen.57

56 BKartA, 2018, S. 66 f.
57 Frageformulierung: „Den Empfehlungen der Vermittlungsplattformen 

kann man vertrauen.“ Verteilung der Antworten: „Stimme voll und ganz 
zu“: 11 %; „Stimme eher zu“: 46 %; „Stimme eher nicht zu“: 29 %; 
„Stimme überhaupt nicht zu“: 5 %; „Weiß nicht + keine Angabe“: 9 %. 
Basis: 643 Nutzer, die schon einmal etwas auf einer Vermittlungsplatt-
form bestellt haben. Im Text wurden die Antwortmöglichkeiten 
„Stimme eher nicht zu“ und „Stimme überhaupt nicht zu“ zusammen-
gefasst.

Auf der Position 0 werden neben den empfohlenen 
Angeboten auch Werbeanzeigen eingeblendet, die den 
Empfehlungen sehr ähneln können (vgl. Abbildung 7).

POSITION 0 OHNE GENAUE ERLÄUTERUNG

Quelle: deinhandy.de Juli 2019 (eigene Hervorhebung)

6
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POSITION 0 IST EINE WERBEANZEIGE

Quelle: preisvergleich.de Juli 2019 (eigene Hervorhebung)

7

Der Hinweis „Top Anbieter“ wird gut sichtbar präsen-
tiert, während die Information, dass es sich hierbei um 
eine Werbeanzeige handelt, deutlich schwerer zu erken-
nen ist. Die Angabe „Anzeige“ in der oberen rechten 
Ecke ist nur in kleiner und unscheinbarer Schrift darge-
stellt. Aufgrund des Empfehlungscharakters der Posi-
tion 0 kann diese Werbeanzeige vom Verbraucher fälsch-
licherweise für ein besonders gutes Angebot gehalten 
werden, weshalb hier eine deutlichere Kennzeichnung 
nötig ist. Das würde auch dem Wunsch vieler Verbrau-
cher entsprechen, von denen in der Befragung des 
Marktwächters 76 Prozent eine klare Kennzeichnung von 
werblichen Inhalten bei der Wahl eines Angebots auf 
einer Vermittlungsplattform für (eher) wichtig halten.58

58 Frageformulierung: „Wie wichtig sind für Sie die folgenden Aspekte bei 
der Wahl eines Angebots auf einer Vermittlungsplattform?“ Aspekt: 
„Klare Kennzeichnung von werblichen Inhalten.“ Verteilung der 
Antworten: „Sehr wichtig“: 43 %; „Eher wichtig“: 33 %; „Eher 
unwichtig“: 14 %; „Sehr unwichtig“: 3 „Weiß nicht + keine Angabe“: 
6 %. Basis: 1.004 Internetnutzer. Im Text wurden die Antwortmöglich-
keiten „Sehr wichtig“ und „Eher wichtig“ zusammengefasst. 
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6. MARKTABDECKUNG 
Verbraucher nutzen Vermittlungsplattformen, um sich 
einen Überblick über den Markt zu verschaffen. Gerade 
bei Vergleichsplattformen hängt die Aussagekraft der 
Vergleiche von der Vollständigkeit der Angebotsgrund-
lage ab. Das Fehlen einzelner wichtiger Anbieter kann 
hier den Vergleich verzerren und dazu führen, dass sich 
der Verbraucher für ein suboptimales Angebot entschei-
det, besonders wenn nicht klar ist, dass relevante Anbie-
ter nicht im Vergleich berücksichtigt wurden.59 Die Web-
seitenstichprobe lässt erkennen, dass hier noch 
Verbesserungsbedarf besteht. Nur 8 von 28 Plattformen 
weisen deutlich erkennbar ihre Marktabdeckung aus.60 
Bei der sogenannten Negativliste, also der Aufzählung 
nicht berücksichtigter Anbieter, ist sogar bei keiner der 
Plattformen die Liste gut zu erkennen, da diese in der 
Regel nur sehr klein am Ende der Suchliste verlinkt ist.

Zwei große deutsche Vergleichsplattformen geben bei-
spielsweise an, eine möglichst vollständige Abbildung 
des Marktes anzustreben, da ihre Glaubwürdigkeit von 
einer breiten Angebotsvielfalt abhänge.61 Dennoch kann 
die Marktabdeckung bei Vermittlungsplattformen aus 
verschiedenen Gründen lückenhaft sein. Nicht für alle 
Branchen liegen verlässliche Angaben über die Anbieter 
im Markt vor. Zudem schließen einige Plattformbetreiber 
Anbieter aus, die bestimmte Qualitätskriterien des Por-
tals nicht erfüllen. Dazu gehören z. B. lange Vertragslauf-
zeiten, Pakettarife oder Zweifel an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Dies kann durchaus im Sinne des Ver-
brauchers sein. Die Marktabdeckung ist aber häufig auch 
aus anderen Gründen eingeschränkt: So werden meist 
nur Angebote berücksichtigt, die im Internet veröffent-
licht wurden. In manchen Fällen verhindern auch die 
Anbieter die Anzeige ihrer Leistung auf dem Portal, da sie 
keine Konkurrenz zum eigenen Direktvertrieb möchten.62 

59 BKartA, 2018, S. 51.
60 Die Ausweisung der Marktabdeckung wurde bei den zwei C2C 

Plattformen nicht erhoben. Als deutlich erkennbar galt ein gut lesbarer 
Verweis in unmittelbarer Nähe zur Ergebnislistung. Mussten die 
Codierer – aufgrund der Darstellung – erst länger suchen, um den 
Hinweis zu entdecken, galt die Marktabdeckung als nicht deutlich 
gekennzeichnet.

61 https://www.check24.de/unternehmen/ueberuns/ (abgerufen am 
06.03.19); https://www.verivox.de/company/wirsindunabhaengig/ 
(abgerufen am 18.03.19).

62 https://www.golem.de/news/autoversicherungenhukcoburg
verlaesst- relativ-teure-vergleichsportale-1709-130271.html (abgerufen 
am 06.03.19).

Zudem existieren Exklusivitätsvereinbarungen zwischen 
Plattformen und Anbietern, wodurch manche Angebote 
nicht auf anderen Vermittlungsplattformen zu finden 
sind oder die Plattformen zeigen bewusst keine Ange-
bote, für deren Vermittlung sie keine Provision erhalten.63 

Dass sich viele Verbraucher darüber nicht im Klaren sind, 
zeigen die Ergebnisse der Erhebung. Der Aussage „Ver-
mittlungsplattformen bieten einen kompletten Markt
überblick“ stimmen 48 Prozent der Befragten (eher) zu. 
Dies verdeutlicht, dass die bisherige Darstellung der 
Information von Seiten der Plattformen für etliche Nutzer 
nicht transparent genug ist, so dass eine Fehlvorstellung 
bei ihnen nicht ausreichend verhindert wird.64 

Schlussendlich kann es entscheidungserheblich sein, 
wie hoch die angezeigte Marktabdeckung in der Ange-
botsliste tatsächlich ist und ob relevante Anbieter in der 
Liste überhaupt aufgezeigt sind. Diese Erkenntnis lässt 
sich nicht durch Sichtung der vorderen Plätze erlangen. 

Die Bedeutung dieses Aspekts spiegelt sich auch in 
einem anderen Befragungsergebnis wider: 81 Prozent 
der Befragten bezeichnen eine klare Offenlegung der 
Marktabdeckung als (sehr oder eher) wichtig. Damit hat 
der Aspekt sogar einen höheren Stellenwert als die Kun-
denbewertungen oder Informationen zum Zustande-
kommen des Rankings.65

63 BKartA, 2018, S. 52 f.
64 Frageformulierung: „Vermittlungsplattformen bieten einen kompletten 

Marktüberblick.“ Verteilung der Antworten: „Stimme voll und ganz zu“: 
12 %; „Stimme eher zu“: 36 %; „Stimme eher nicht zu“: 30 %; „Stimme 
überhaupt nicht zu“: 14 %; „Weiß nicht + keine Angabe“: 8 %. Basis: 
643 Nutzer, die schon einmal etwas auf einer Vermittlungsplattform 
bestellt haben. Im Text wurden die Antwortmöglichkeiten „Stimme voll 
und ganz zu“ und „Stimme eher zu“ zusammengefasst.

65  Frageformulierung: „Als wie wichtig empfinden Sie persönlich eine 
klare Offenlegung der folgenden Aspekte durch die Betreiber von 
Vermittlungsplattformen?“. Aspekt: „Marktabdeckung, also Umfang 
und Vollständigkeit der gelisteten Anbieter“. Verteilung der Antworten: 
„Sehr wichtig“: 35 %; „Eher wichtig“: 46 %; Eher unwichtig“: 12 %; 
„Sehr unwichtig“: 1 %; „Weiß nicht + keine Angabe“: 6 %. Im Text 
wurden Antwortmöglichkeiten „Sehr wichtig“ und „Eher wichtig“ 
zusammengefasst. Aspekt: „Informationen, wie die Reihenfolge der 
angezeigten Angebote zustande kommt“. Verteilung der Antworten: 
„Sehr wichtig“: 33 %; „Eher wichtig“: 42 %; „Eher unwichtig“: 17 %; 
„Sehr unwichtig“: 2 %; „Weiß nicht + keine Angabe“: 7 %. Aspekt: 
„Kundenbewertungen“. Verteilung der Antworten: „Sehr wichtig“: 
33 %; „Eher wichtig“: 41 %; „Eher unwichtig“: 18 %; „Sehr unwichtig“: 
4 %; „Weiß nicht + keine Angabe“: 4 %. Basis: 1.004 Internetnutzer.
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7. VERFLECHTUNGEN
Im Internet existieren zahlreiche Vermittlungsplattfor-
men, wodurch der Eindruck erweckt wird, es gäbe eine 
enorme Angebotsvielfalt und auch viele Möglichkeiten, 
Angebote zwischen Plattformen zu vergleichen. Tatsäch-
lich ist aber nicht nur die Angebotspalette, sondern auch 
der Wettbewerb zwischen Vermittlungsplattformen deut-
lich geringer, als es den Anschein erweckt. Nach Erkennt-
nissen des Bundeskartellamts erstellen beispielsweise 
in den Bereichen Versicherung, Geld anlage, Kredite und 
Telekommunikation über 75 der  befragten Plattformen 
kein eigenes Angebot. Sowohl die präsentierten Ange-
bote als auch die Sortierlogik stammen vielmehr von 
anderen Unternehmen oder Vermittlungsplattformen.66 
Demzufolge überrascht es nicht, dass die verschiedenen 
Vermittlungsplattformen identische Angebote auflisten.

Viele Vermittlungsplattformen werden zudem von eini-
gen wenigen Unternehmen betrieben. Teilweise ist dies 
direkt im Impressum zu erkennen. Hinter einigen Platt-
formen stehen jedoch auch eigene Firmen, die wiede-
rum Teil einer größeren Unternehmensgruppe sind.67 
In der Webseitenstichprobe stellte sich etwa bei den 
Plattformen abindenurlaub.de, flug.de, fluege.de und 
airlinedirect.de heraus, dass sie alle zur invia Group 
 gehören. Für den Verbraucher sind solche Zusammenge-
hörigkeiten in der Regel nicht ohne weiteres zu durch-
schauen, was nicht unerheblich ist, da mehr als die 
Hälfte der Verbraucher mehrere Vergleichsportale aufsu-
chen, um sich zu informieren.68

66 BKartA, 2018, S. 34 f.
67 In der 2015 vorgelegten Marktwächterstudie „Buchungs und 

Vergleichsportale – Schwierige Suche nach dem günstigsten Preis“ 
findet sich eine genauere Aufarbeitung der Verflechtung von 
Vermittlungsportalen. 

68 WikConsult, 2018, S. 1.

Eine andere Art der Verflechtung sind sogenannte „White 
Label-Lösungen“69. Dabei binden Vermittlungsportale 
den Tarifrechner eines anderen Anbieters auf der eige-
nen Seite ein, wodurch der Eindruck entsteht, es handle 
sich um einen vom Portal selbst durchgeführten Ver-
gleich. In Wirklichkeit verfügen aber meist nur die 
 Bereitsteller der Tarifrechner über Verträge mit den 
Anbietern der jeweiligen Leistung, also beispielsweise 
mit den Hotels oder den Versicherungen, und erstellen 
daraus die Ergebnislisten, die der Verbraucher zu Gesicht 
bekommt. Weil die eigentlichen Anbieter des Tarifrech-
ners mitunter auch selbst als Vergleichsplattformen in 
Erscheinung treten, ist es möglich, dass ein Verbraucher 
der sich auf unterschiedlichen Webseiten informiert, 
identische Ergebnisse betrachtet.70 Auch in der Websei-
tenstichprobe stellte sich bei fast einem Drittel der Web-
seiten heraus, dass hier die Ergebnisse anderer Plattfor-
men genutzt werden, was bei genauer Betrachtung 
durch Hinweise im Buchungsverlauf ersichtlich wurde.71 
Im Kreditbereich sind sogar bei 4 von 6 Webseiten die 
Tarifrechner desselben Anbieters vorzufinden. Nur bei 2 
von 9 Fällen waren die Hinweise auf fremde Tarifrechner 
bereits bei der Suchanfrage oder im Ranking sichtbar – 
bei den vorliegenden Webseiten in kleiner Schrift unter-
halb der Eingabemaske beziehungsweise der Ergebnis-
listung. In den restlichen Fällen wurde man über die 
Verflechtung erst im weiteren Buchungsverlauf infor-
miert, wenn man also bereits ein Produkt aus der Auflis-
tung angeklickt hat. Etwa im Fall von Preis24.de, bei dem 
ein grauer Hinweis in der oberen linken Ecke erkennen 
lässt, dass es sich hierbei um eine Einbindung aus dem 
Vergleichsportal Verivox.de handelt.

69 Im OnlineBereich versteht man darunter ein Produkt oder Service, 
welches von einem Anbieter erstellt und auf einer anderen Webseite so 
eingebunden wird, dass der Nutzer es als eigenes Produkt der 
Webseite wahrnimmt. https://www.gruenderszene.de/lexikon/
begriffe/whitelabel?interstitial (08.03.19).

70 BKartA, 2018, S. 35 f.
71 Bei 9 von 30 untersuchten Webseiten konnten fremde Tarifrechner 

identifiziert werden.
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EINBINDUNG FREMDER TARIFRECHNER

Quelle: preis24.de Juli 2019 (eigene Hervorhebung)

8
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8. JURISTISCHE WEBSEITENANALYSE
8.1 EINFÜHRUNG

In diesem Kapitel werden Vermittlungsplattformen aus 
der juristischen Perspektive betrachtet. Im Mittelpunkt 
steht die Transparenz und Information von und durch 
Vermittlungsportale im Internet. Hierfür wurden die 
Webseiten ausgewählter Portale gesichtet, um sich ein 
genaueres Bild über die Einhaltung gesetzlicher Rah-
menbedingungen zu machen.

Zum einen wurden hierfür die Nutzungsbedingungen 
der Portale hinsichtlich der dort gemachten Angaben 
zum Vertragsverhältnis, zur Haftung, zum Zustandekom-
men des Rankings und zu Hinweisen auf Kooperationen 
und der gemeinsamen Nutzung von Datenbanken unter-
sucht. Daneben wurde geprüft, inwieweit gesetzliche 
Informationspflichten erfüllt wurden.

Zum anderen wurde die konkrete Darstellung des Ver-
mittlungsangebotes in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht 
etwa im Hinblick auf die Transparenz des Rankings, die 
Erkennbarkeit von Werbung und Kooperationen und das 
Vorhandensein von „Pressure Selling“-Angeboten näher 
beleuchtet. 

Für die Untersuchung wurden dieselben 30 Vermitt-
lungsplattformen aus den Bereichen Übernachtung, 
Mobilfunktarif, Energie, Flug und Kredit herangezogen, 
wie schon zuvor in der Analyse aus Verbrauchersicht.

8.2 NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

Zunächst wurde überprüft, ob auf den Plattformen über-
haupt Nutzungsbedingungen zu finden sind. Von den 
insgesamt 30 Vermittlungsplattformen hielten nur 28 
Plattformen solche vor. Die folgende Darstellung bezieht 
sich demnach auf 28 Plattformen.

8.2.1 Nennung des Vertragstypus

Maßgeblich für die Bestimmung der Vertragsart ist zwar 
grundsätzlich nicht die Bezeichnung des Vertrags, son-
dern allein die zwischen den Vertragsparteien vereinbar-
ten Verpflichtungen, dennoch wurden alle Plattformen 
darauf untersucht, ob und wenn ja, welchen Vertragstyp 

diese gegenüber dem Nutzer kommunizieren und wie 
sie sich demnach selbst nach außen darstellen.

Von 28 untersuchten Plattformen äußerten sich lediglich 
zwei zu der konkreten Vertragsart. Darunter waren eine 
Plattform aus dem Bereich „Übernachtung“, die den Ver-
trag hier als Reisevermittlung gemäß §§ 651 ff. BGB titu-
lierte sowie eine Plattform aus dem Bereich Flug, die den 
Vermittlungsvertrag als Geschäftsbesorgungsvertrag 
gemäß §§ 675 ff. BGB einstufte.

In knapp der Hälfte der Fälle, nämlich auf 13 Webseiten, 
erfolgte zwar keine Äußerung zu einer konkreten Vertrag-
sart, aber der Hinweis auf die reine Vermittlereigenschaft 
der Plattform.

In vier Fällen konnte eine Abgrenzung in negativer Hin-
sicht festgestellt werden. So äußerten sich zwei Plattfor-
men, dass sie keine Makler seien. Zwei weitere Plattfor-
men gaben an, dass sie kein Makler, Vermittler oder 
Vertreter bzw. kein Makler, keine Versicherungsgesell-
schaft oder Vertreter seien. In einem Fall wurde auf eine 
reine Boteneigenschaft hingewiesen.

In einem Fall erfolgte der Hinweis auf die Kontakther-
stellungseigenschaft der Plattform. In einem anderen 
wurde darauf hingewiesen, dass es sich um eine kos-
tenlose unverbindliche Leistung für den Nutzer handele 
und Provisionszahlungen durch die Anbieter stattfän-
den. 

Und schließlich fand sich in einem Fall zwar keine 
Angabe zum Vertragstyp, aber der Hinweis, dass es sich 
um einen Marktplatz handele.

Sechs Plattformen machten in ihren Nutzungsbedingun-
gen keine Angaben zum Vertragstypus. 

Insgesamt zeigte sich hier ein sehr heterogenes Bild.
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8.2.2 Informationen über das Zustande-
kommen des Vertrags

Unabhängig von der Rechtsnatur des zwischen dem Nut-
zer und der Vermittlungsplattform geschlossenen Ver-
mittlungsvertrags, handelt es sich bei diesem jedenfalls 
um einen Vertrag, der im elektronischen Geschäftsver-
kehr zustande kommt.72 

Grundsätzlich treffen den Unternehmer, der sich zum 
Zwecke des Vertragsabschlusses über die Lieferung von 
Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen 
der Telemedien bedient, gemäß §§ 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
BGB Informationspflichten aus Art. 246 c EGBGB. Auf 
eine Entgeltlichkeit des Vertrages kommt es dabei nicht 
an, da gemäß § 312 Abs. 1 BGB nur die §§ 312 bis 312h 
BGB auf entgeltliche Verträge anwendbar sind. Folglich 
ist das Merkmal der Entgeltlichkeit für die Anwendbar-
keit des § 312i BGB nicht notwendig. Unabhängig davon 
ist es durchaus vertretbar von einem weiten Entgeltlich-
keitsbegriff auszugehen, wozu auch die Herausgabe von 
Daten zählen kann.73 Der Unternehmer muss also gemäß 
Art. 246c Nr. 1 EGBGB etwa über die einzelnen techni-
schen Schritte unterrichten, die zum Vertragsschluss 
führen.74 Erforderlich sind auch für Laien verständliche 
Angaben darüber, durch welche Handlungen eine ver-
tragliche Bindung eingegangen wird.75 

Gleichwohl machten insgesamt achtzehn Plattformen 
in ihren Nutzungsbedingungen keinerlei Angaben über 
die technischen Schritte, die zum Vermittlungsvertrags-
schluss führen. 

Immerhin zehn Plattformen machten Angaben über die 
technischen Schritte, die zum Vertragsschluss der Ver-
mittlung führen. Lediglich im Hinblick auf den Zeitpunkt, 
in dem der Vertragsschluss auf Vermittlung zustande 
kommt, unterscheiden sich diese: 

Sechs dieser Vermittlungsplattformen gaben an, dass 
der Vertragsschluss dadurch erfolgt, dass der Nutzer aus 

72 Siehe: Problemfelder bei Vermittlungsplattformen – Eine juristische 
Bewertung der Vertragsverhältnisse, September 2019, Marktwächter 
Digitale Welt, VZ Bayern.

73 Siehe Palandt, 2019, BGB 312, Rn. 3.
74 Sofern es sich hierbei zudem um eine entgeltliche Leistung des 

Unternehmers handelt, müsste diese Informationspflicht gemäß § 312j 
Abs. 2 BGB bereits klar und unmissverständlich vor Abgabe der 
Bestellung des Verbrauchers erfüllt werden.

75 Siehe Palandt, 2019, EGBGB 266 c, Rn. 2.

dem Ranking ein konkretes Vermittlungsergebnis aus-
wählt. Die praktische Umsetzung ist je nach Plattform 
technisch unterschiedlich ausgestaltet: Teilweise besteht 
diese in der Eingabe von Kontaktdaten, in der Bestäti-
gung einer Checkbox, dem Anklicken eines Buttons oder 
einer Schaltfläche oder dem Ausfüllen von Pflichtfel-
dern. 

Zwei Plattformen gaben an, dass der Vermittlungs vertrag 
mit Anklicken des Vermittlungsvorschlages geschlossen 
werde. 

Zwei Plattformen sahen den Vermittlungsvertrag erst 
zum Zeitpunkt der verbindlichen Buchung eines Angebo-
tes als geschlossen an. 

8.2.3 Haftungsausschlüsse

Die Nutzungsbedingungen der 28 Plattformen wurden 
zudem einer abstrakten Klauselkontrolle in den AGB im 
Hinblick auf etwaige Haftungsausschlüsse unterzogen. 

26 Plattformen sahen in ihren Bedingungen einen 
 Haftungsausschluss im gesetzlich zulässigen Rahmen 
entsprechend den Vorgaben des § 309 Nr. 7 BGB vor. 
 Danach sind Haftungsausschlüsse in AGB unwirksam, 
wenn damit die Verletzung von Leben, Körper, Gesund-
heit oder grobes Verschulden ausgeschlossen werden 
soll. Eine Plattform schloss eine Haftung nur im Hinblick 
auf Textinhalte aus. 

8.2.4 Hinweise zum Zustandekommen des 
Rankings

Bislang besteht für die Diensteanbieter keine direkte 
gesetzliche Verpflichtung, anzugeben, wie das Ranking 
der angezeigten Suchergebnisse zustande kommt.76 
Informationspflichten dieser Art sind allerdings auf 
europäischer Ebene geplant. Im Rahmen des Gesetzge-
bungsvorhabens COM(2018)185 sollen diesbezüglich 
besondere Informationspflichten in die RL 2011/83/EU 
aufgenommen werden, die Diensteanbieter dazu ver-
pflichten, die Hauptparameter des Rankings gegenüber 
den Nutzern unmittelbar und leicht zugänglich offenzu-
legen. 

76 Eine solche Transparenzpflicht ließe sich unter Umständen aus 
vertraglichen Sorgfaltspflichten ableiten.
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Vor diesem Hintergrund war von Interesse, ob sich in 
den 28 Nutzungsbedingungen der Plattformbetreiber 
bereits Informationen über das Zustandekommen des 
Rankings finden lassen. 

24 Vermittlungsplattformen machten in ihren Nutzungs-
bedingungen keine Angaben darüber, in welcher Weise 
ihr Ranking zustande kommt.

Lediglich vier Plattformen machten konkrete Angaben 
dazu, wie das Ranking zustande kommt und teilten hier-
für Kriterien mit. Dabei gaben zwei Plattformen an, dass 
Provisionszahlungen Einfluss auf das Ranking haben 
können. Unter anderem kann hierbei sogar die Recht
zeitigkeit der Provisionszahlung durch die Anbieter der 
Dienstleistung an die Plattform Auswirkungen haben.

8.2.5 Hinweise auf Kooperationen mit 
 anderen Plattformen und gemeinsame 
Datenbanken

Die Nutzungsbedingungen der Vermittlungsportale wur-
den unter anderem auch darauf untersucht, ob darin 
Angaben zu Kooperationen von Plattformen unterein-
ander zu finden sind. In keiner der 28 Nutzungsbedin-
gungen finden sich Hinweise auf Kooperationen unterei-
nander. 

Ebenfalls wurde untersucht, ob in den Nutzungsbedin-
gungen Hinweise auf die gemeinsame Nutzung von 
Datenbanken durch mehrere Plattformen zu finden sind. 
Lediglich in den Nutzungsbedingungen zweier Anbieter 
finden sich Angaben darüber, dass gemeinsame Daten-
banken genutzt werden. Beide Plattformen stammen 
aus dem Bereich „Mobilfunktarife“.77 

77 Bei der Analyse aus Verbrauchersicht konnten jedoch, in 9 von 30 
Fällen, Hinweise auf die Verwendung von Tarifrechnern dritter, im 
Ranking oder dem Buchungsverlauf, gefunden werden.

8.3 DARSTELLUNG DES 
 VERMITTLUNGSANGEBOTES

In wettbewerbsrechtlicher Hinsicht lag das Augenmerk 
der Untersuchung darauf, wie die vermittelten Sucher-
gebnisse auf den insgesamt 30 Plattformen de facto dar-
gestellt werden. Ist hierbei Werbung als solche erkenn-
bar? Sind Kooperationen oder der Einfluss erhaltener 
Provisionen erkennbar? Wird mit Pressure Selling gearbei
tet? Hier wurden wiederum alle 30 Webseiten gesichtet.

8.3.1 Werbung

Wer Werbung, also den kommerziellen Zweck einer 
geschäftlichen Handlung, nicht kenntlich macht, han-
delt gemäß § 5a Abs. 6 UWG unlauter, falls diese Nicht-
kenntlichmachung geeignet ist, den Verbraucher zu 
einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die 
er andernfalls nicht getroffen hätte. Hinzu kommt das 
gemäß § 6 TMG geltende Trennungsgebot, wonach Wer-
bung klar und deutlich von den redaktionellen Inhalten 
getrennt sein muss. Eine solche Werbung liegt beispiels-
weise vor, wenn für eine bestimmte Positionierung im 
Ranking Geld bezahlt wird, aber diese Positionierung 
nicht als Werbung bezeichnet wird.

Fraglich war vorliegend also, ob Plattformen in ihrer 
 Ergebnislistung Werbeanzeigen der Dienstleister, also 
Anzeigen, die kommerziellen Zwecken dienen und nicht 
als Ergebnis einer konkreten Suchanfrage anzusehen 
sind, ausreichend als solche kennzeichnen. Dabei kann 
es sich um eigens bezahlte Platzierungen handeln. 
 Hierfür wurden die Rankings danach untersucht, ob sie 
einen konkreten Hinweis wie „Werbung“ oder „Anzeige“ 
enthalten. 

Nur bei einer Plattform war gekennzeichnete Werbung 
deutlich erkennbar, so dass sie auch einer rechtlichen 
Bewertung unproblematisch standhalten dürfte. 

Auf 26 Plattformen waren in den Rankingergebnissen 
bei der Inaugenscheinnahme der angezeigten Ergeb-
nisse zunächst keine Werbeanzeigen ersichtlich. Das 
heißt, es waren keine Kennzeichnungen als „Werbung“ 
oder „Anzeige“ vorhanden. Unter Berücksichtigung der 
dargestellten Geschäftsmodelle ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass möglicherweise Werbung in den ange-
zeigten Ergebnissen vorhanden ist, diese aber als sol-
che nicht explizit gekennzeichnet wurde. 
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Bei der Sichtung der Rankings wurden hierfür Indizien 
wahrgenommen. Denn die Darstellung einiger Angebote 
ähnelt der Darstellungsweise, die bei Werbeanzeigen 
verwendet wird, also farbliche Markierungen und spezi-
elle Bezeichnungen. Einziger Unterschied ist somit die 
konkrete Benennung des Angebots als Werbung oder 
eben nicht. Optisch ist die Darstellung vergleichbar. 

Beispielsweise waren auf vier Plattformen einige An ge-
bote in den angezeigten Ergebnislisten farblich oder 
durch bestimmte Schlagworte wie „Empfehlung“ her-
vorgehoben. Eine Plattform hob das oberste Ergebnis 
farblich hervor. Bei zwei weiteren Plattformen fand sich 
ebenfalls eine farbliche Hervorhebung der obersten 
 Ergebnisse, zusätzlich wurden die Angebote mit Zu sät-
zen wie „TopEmpfehlung“, „TopService“ bzw. „Bestsel-
ler“ oder „Hohe Empfehlungsquote“ versehen, bei deren 
Wahl teilweise sogar Sofortboni erzielt werden konnten. 
In keinem dieser Fälle lag aber eine Kenn zeichnung als 
Werbung vor. 

Letztendlich ist es für den Nutzer aber aufgrund der ähn-
lichen Darstellung daher ohne ausreichend transparente 
Kennzeichnung schwierig zu erkennen, ob es sich nun 
um Werbung oder um eine, auf seine Bedürfnisse zu ge-
schnittene, Empfehlung handelt.

Unterstellt, dass es sich bei diesem Ergebnis um werbe-
bedingte Angebote handelt, wären diese allein durch 
eine nicht als Werbung deutlich kenntlich gemachte 
farbliche oder gestalterische Hervorhebung oder durch 
eine Bezeichnung mit Empfehlungscharakter jedenfalls 
nicht ausreichend als solche gekennzeichnet. Sollte es 
sich demnach bei derart dargestellten Angeboten eigent-
lich um Werbung handeln, was von außen nicht beurteilt 
werden kann, wäre dies für den angesprochenen Durch-
schnittsnutzer gerade nicht erkennbar. Dabei hätte die 
Verwendung der genannten Zusätze gerade den Sinn, 
den Eindruck zu erwecken, es handele sich um eine 
Empfehlung des Vermittlungsportals und nicht um Wer-
bung. Hierin läge, die werbliche Natur der Angebote vor-
ausgesetzt, dann ein Verstoß gegen § 5a Abs. 6 UWG.

8.3.2 Kooperationen 

Es fanden sich in keinem der 30 geprüften Portale in der 
unmittelbaren Darstellung des Vermittlungsangebotes 
Hinweise auf Kooperationen zwischen Plattformen. 
Arbeiten Plattformen zusammen bzw. sind sie miteinan-

der verflochten, kann dies zur Folge haben, dass die glei-
chen Datensätze und Vergleichsrechner von unter-
schiedlichen Plattformen verwendet werden. Fehlende 
Informationen über bestehende Kooperationen können 
sich nachteilig für den Verbraucher auswirken, da dieser 
sonst annehmen kann, dass jedes Portal eine unabhän-
gige Ergebnislistung vornimmt.78 Bei 28 der geprüften 
Nutzungsbedingungen waren Angaben zu Kooperatio-
nen nicht zu finden.

8.3.3 Erkennbarkeit eines durch 
 Provisionen beeinflussten Rankings

Im Rahmen des europäischen Gesetzgebungsvorhabens 
COM(2018)185 sollen die Bestimmungen der Richtlinie 
2011/83/EG dahingehend konkretisiert werden, dass 
OnlinePlattformen angeben müssen, wenn Suchergeb-
nisse kostenpflichtige Platzierungen enthalten. Das 
 bisher geltende Verbot der versteckten Werbung in 
redaktionellen Inhalten soll ausdrücklich auch für Wer-
bung in Suchergebnissen gelten.

Fraglich ist daher, ob bei den Anbietern, die laut Nut-
zungsbedingungen Provisionszahlungen erhalten, dieser 
Umstand auch in den Suchergebnissen erkennbar ist.

In den AGB äußerten sich lediglich zwei Plattformanbieter 
dahingehend, dass Provisionen gezahlt würden und dass 
diese Auswirkungen auf die Suchergebnisse haben kön-
nen. Bei nur einem dieser beiden Anbieter spiegelte sich 
dies dann bei der Darstellung der angezeigten  Ergebnisse 
für den Nutzer durch Angabe eines Symboles wider. 

8.3.4 Pressure Selling

Zudem wurden alle Vermittlungsportale auf Pressure 
Selling untersucht, wobei davon ausgegangen wurde, 
dass es sich dabei um ein Anbieterverhalten handelt, 
bei dem der Nutzer durch verschiedene Maßnahmen zu 
einer schnellen Kaufentscheidung veranlasst werden 
soll. Maßnahmen des Pressure Sellings sind unter an de-
rem Hinweise auf die vermeintliche Knappheit des 
 Angebotes oder zeitlich begrenzte Rabatte oder Zusatz-
leistungen. Ähnlich verhält es sich bei anderen Angebo-
ten für Dienstleistungen, die nur für wenige Tage angebo
ten werden und sich fortlaufend, mitunter über mehrere 
Wochen, verlängern. Beim Pressure Selling kann es sich 

78 BKartA, 2018, S. 32 f. 
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um eine gemäß § 5 UWG irreführende geschäftliche 
Handlung handeln, sofern die gemachten Angaben nicht 
stimmen.

Von 30 untersuchten Plattformen waren auf 22 Plattfor-
men keine Maßnahmen des Pressure Selling zu erken-
nen. 

Auf insgesamt acht Plattformen hingegen wird Pressure 
Selling betrieben, d. h. es wird Druck aufgebaut, indem 
etwa auf die Knappheit des Angebots hingewiesen wird. 
Dabei ist vor allem interessant, aus welchen Bereichen 
diese Vermittlungsplattformen stammen. So konnten 
bei insgesamt drei Vermittlungsplattformen aus dem 
Bereich der „Übernachtung“ und bei insgesamt fünf 
Anbietern aus dem Bereich „Flüge“ Maßnahmen des 
Pressure Selling gefunden werden. 

8.4 ZUSAMMENFASSUNG JURISTISCHE 
WEBSEITENANALYSE 

Im Hinblick auf die untersuchten Nutzungsbedingungen 
der Vermittlungsplattformen lassen sich insbesondere 
folgende Ergebnisse festhalten:

Zwei Plattformen halten gar keine Nutzungsbedingun-
gen vor, bei der Mehrheit waren diese aber vorhanden.

Zur Vertragsform äußerten sich nur zwei Anbieter, die 
meisten weisen lediglich auf eine Vermittlereigenschaft 
hin oder grenzen sich in sonstiger Form von bestimmten 
Verträgen ab.

Im Hinblick auf die Erfüllung von Informationspflichten 
über die technischen Schritte, die zum Vertragsschluss 
führen, wurde festgestellt, dass achtzehn Plattformen 
diese Informationspflichten nicht erfüllen.

Ein weiteres markantes Ergebnis besteht im Hinblick auf 
die Rankingkriterien: Lediglich vier von 28 Anbietern, die 
Nutzungsbedingungen vorhalten, geben darin an, wie 
das Ranking zustande kommt.

Dieses Problem hat der europäische Gesetzgeber 
erkannt und hat bereits einen entsprechenden Richtlini-
envorschlag79 zur Diskussion im politischen Raum einge-
bracht.

79 Europäisches Gesetzgebungsvorhaben COM (2018) 185.

Auch im Hinblick auf die Darstellung der vermittelten 
Suchergebnisse fallen einige Besonderheiten ins Auge:

Werbung ist in den angezeigten Vermittlungsergebnis-
sen nur bei einem Anbieter unzweifelhaft als solche 
erkennbar. Ansonsten lässt sich feststellen, dass einige 
Angebote in ihrer Darstellung der Werbeanzeige sehr 
ähneln. Vorausgesetzt, dass es sich bei diesen Ergebnis-
sen de facto doch um werbliche Angebote handelt und 
nicht um reine Empfehlungen, läge keine ausreichende 
Kennzeichnung als Werbung vor. Aufgrund der Ähnlich-
keit in der Darstellung einerseits und der fehlenden 
Kenntnis über die Geschäftspraxis zwischen Plattform 
und Dienstleister ist es für den Verbraucher letztendlich 
aber schwierig nachzuvollziehen, was eine echte Emp-
fehlung und was gegebenenfalls eine versteckte Werbe-
anzeige ist.

Bei einem der beiden Anbieter, die ausweislich der eige-
nen Nutzungsbedingungen Provisionszahlungen erhal-
ten, ist deren mögliche Auswirkung auf das Ranking in 
der Darstellung der Suchergebnisse durch ein Symbol 
gekennzeichnet.

Das Phänomen des Pressure Selling betrifft insbeson-
dere untersuchte Plattformen aus dem Bereich „Über-
nachtung“ und „Flüge“.

Insgesamt muss festgehalten werden, dass im Hinblick 
auf Transparenz und die Erfüllung von Informations-
pflichten bei den untersuchten Plattformen zum Teil 
erhebliche Defizite, sowohl im Hinblick auf die Nut-
zungsbedingungen als auch im Hinblick auf die Darstel-
lung der angezeigten Suchergebnisse, bestehen.
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9. FAZIT
Vermittlungsplattformen erfreuen sich bei Verbrauchern 
größter Beliebtheit, jeder Zweite hat schon einmal eine 
Dienstleistung über eine Plattform gebucht – am häu-
figsten Hotels und Energieverträge. Durch die Bünde-
lung und Strukturierung des Angebots haben Vermitt-
lungsplattformen großes Potential, als Wegweiser im 
Angebotsdschungel zu fungieren. Durch Intransparen-
zen bei Ranking, Haftung, Finanzierung und Angebots-
vielfalt werden jedoch die Konsumentscheidungen der 
Nutzer beeinflusst und Vermittlungsplattformen ver-
schaffen sich und manchen Anbietern einen Wettbe-
werbsvorteil. Dies führt dazu, dass man ihre Nutzung, 
trotz des hohen Potentials für Verbraucher, nur einge-
schränkt empfehlen kann.

Bei der Darstellung der Angebote zeigten sich auf eini-
gen Plattformen Defizite, die dazu führen können, dass 
Nutzer übervorteilt werden, etwa wenn unklare Faktoren 
bei der Sortierung der Angebote eine Rolle spielen oder 
einzelne Angebote aus Gründen hervorgehoben werden, 
die für den Verbraucher nicht nachvollziehbar sind. Hier 
würde eine verständliche Erläuterung Abhilfe schaffen. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Einfluss von Provisio-
nen. Inwiefern Zahlungen von Anbietern sich auf die 
 Listung der Angebote auswirken, wird nur von einer der 
28 untersuchten Plattformen im Buchungsprozess an
gegeben. Bei manchen Plattformen hat die Höhe der 
 geleisteten Provisionen sogar einen direkten Einfluss 
auf die Platzierung im Ranking, wodurch ein besonders 
deutlicher Interessenkonflikt zwischen Nutzer und Platt-
formbetreiber entsteht, weshalb hier schon im Ranking 
eine deutliche Kenntlichmachung unabdingbar ist, um 
den Nutzer vor Manipulation zu schützen.

Allgemein konnten bei der Finanzierung von Vermitt-
lungsplattformen eine Reihe von verdeckten Kosten und 
Gegenleistungen festgestellt werden, die nicht direkt 
vom Nutzer eingefordert werden, aber dennoch zu 
 seinen Lasten gehen. Neben provisionsbeeinflussten 
Rankings sind dies (verdeckte) Werbeanzeigen und die 
Verwertung persönlicher Daten zu anderen Zwecken. 
 Gerade diese verdeckten Finanzierungsmethoden sind 
für den Verbraucher nur schwer festzustellen, weshalb 
sie besonders kritisch zu sehen sind.

Auch die Vertragskonstellationen, die bei der Nutzung 
von Vermittlungsplattformen auftreten, sind nicht ohne 
Tücken, denn nach Einschätzung des Marktwächters 
 gehen Nutzer hier immer – wenn auch nicht deutlich 
 erkennbar – mehrere Verträge ein. Die aktuell unklare 
Rechtslage ist hierbei das grundsätzliche Problem. Denn 
undurchsichtige Vertragsverhältnisse und Verantwort-
lichkeiten begünstigen im Reklamationsfall die Abschie-
bung von Verantwortung und machen den Nutzer ab hän-
gig von der Kulanz der Plattform, die für einen Großteil 
der Nutzer der primäre Ansprechpartner ist. Bei der Web-
seitenanalyse fiel auf, dass bei keiner der 30 Webseiten 
im Buchungsprozess genauer erläutert wurde, wer bei 
Fragen oder Problemen tatsächlich  verantwortlich ist. 
Neben einer klareren Darstellung der Vertragspartner und 
ihrer Rolle könnte deshalb eine  Klärung der Rechtslage 
bei plattformvermittelten Ver trägen Abhilfe schaffen.

Zudem fällt bei der Marktabdeckung auf, dass nur knapp 
ein Viertel der untersuchten Webseiten (acht Fälle von 
28) diese gut erkennbar ausweisen. Dadurch verschaffen 
die Plattformen den gelisteten Anbietern einen gewissen 
Wettbewerbsvorteil, da nicht gelistete Anbieter oder 
 solche, die keine Provisionen zahlen, gegenüber dem 
Nutzer nicht angezeigt werden. Der Nutzer kann so leicht 
einen falschen Eindruck über die Angebotsvielfalt 
bekommen und entscheidet sich unter Umständen nicht 
für das für ihn beste Angebot, was im Ergebnis zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führen und Anbieter mit für den 
Nutzer attraktiven Angeboten vom Markt drängen könnte.

Die juristische Analyse deckte ebenfalls einige Mängel 
auf. So erfüllen zum einen zwei Drittel der untersuchten 
Vermittlungsportale (18 Fälle) die sie treffenden Informa-
tionspflichten nicht. Außerdem gaben lediglich vier der 
28 Anbieter, die Nutzungsbedingungen auch vorhalten, 
darin an, wie das Ranking zustande kommt. 

Insgesamt sind damit Probleme mit mangelnder Trans-
parenz festzustellen, was letztlich zu einem Problem für 
Verbraucher werden kann, die eine gut informierte 
 Entscheidung treffen wollen und dafür Vermittlungs-
plattformen aufsuchen. Wenn sie dort aber beeinflusste 
Rankings, unklare Vertragsverhältnisse und verdeckte 
Werbung vorfinden, wird der Nutzen für die Entschei-
dungshilfe deutlich reduziert.
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ANHANG
WEBSEITENSTICHPROBE

Branche Webseite

Übernachtung ab-in-den-urlaub.de

airbnb.de

booking.com

fewodirekt.de

hotels.com

hrs.de

Mobilfunktarif billiger-telefonieren.de

deinhandy.de

check24.de

preis24.de

teltarif.de

verivox.de

Branche Webseite

Stromtarif check24.de

stern.de/vergleich/strom

stromvergleich.de

toptarif.de

verivox.de

wechseljetzt.de

Flug airline-direct.de

expedia.de

fluege.de

flug.de

opodo.de

5vorflug.de

Kredit finanzcheck.de

financescout24.de

kredit.check24.de

kreditexperte.de

vergleich.de

verivox.de
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